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Einleitung

Menschen mit Behinderungen und die Personen in ihrem 

UmfeldsehensichimAlltaghäufigvorHürdenundSchwie-

rigkeiten.FüreinemöglicheLösungdieserProblemebedarf

es angesichts der ziemlich verwirrenden Vielfalt von Zu-

ständigkeiten, Anlaufstellen und Unterstützungsangeboten 

vorerst einmal der Orientierung. Einen Einblick soll Ihnen die 

vorliegende Schriftenreihe des Sozialministeriums bieten.

Wirwarenbestrebt,vonFragenauszugehen,dieSiepersön-

lichstellenkönnten,undhabenInformationenzufolgenden

Themenbereichen für Sie aufbereitet:

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
EIN:BLICK 2 Arbeit
EIN:BLICK 3 Rehabilitation
EIN:BLICK 4 Seniorinnen und Senioren

EIN:BLICK 5 Pflege
EIN:BLICK 6 Sozialentschädigung

EIN:BLICK 7 Finanzielles 

EIN:BLICK 8 Gleichstellung

„EIN:BLICK“ vermittelt eine Übersicht und soll Ihnen die 

Orientierungerleichtern.DieAngabenkönnendeshalbnicht

immer ins Detail gehen. Zur Beurteilung von Einzelfällen sind 

ausschließlich die gesetzlichen Bestimmungen maßgebend. 

FürspeziellereFragenwendenSiesichbitteandieimHeft

angeführten Institutionen. Das Sozialministeriumservice 

steht Ihnen mit seinen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern als 

ersteAnlaufstellefüralleFragenzumThemaBehinderung

zur Verfügung.

Zusätzlichen Einblick bietet Ihnen der Anhang, in dem Sie die 

Adressen der wichtigsten Einrichtungen sowie weitere von 

unszusammengestellteBroschürenundDownloadsfinden.

FinanzielleLeistungenwerdenindeneinzelnenBroschüren

nur allgemein behandelt. Um Ihnen besseren Zugang zu den 

fürSieinFragekommendenUnterstützungen,Befreiungen,

Ermäßigungenetc.zuermöglichen,habenwirdieseInforma-
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tionen in einem eigenen Heft „EIN:BLICK 7 – Finanzielles“ 

zusammengefasst. Damit versuchen wir, Ihnen möglichst

umfassende Information in bedarfsgerechter Gliederung 

anzubieten. Als eigenes Heft kann es auch leichter auf dem 

neuesten Stand gehalten werden. 

DieletzteGesamtauflagestammtausdemJahre2015.Seit-

her sind die Hefte je nach Bedarf einzeln überarbeitet und 

aufgelegtworden.Nunmehrliegtdie8.Gesamtauflagevor,

mit der wir Ihnen die wichtigsten Informationen zum Thema 

BehinderungmitaktuellemStand2019anbietenkönnen.

Wir möchten Sie aber auch einladen, die Homepage des

Sozialministeriums  sozialministerium.at zu besuchen. Hier 

findenSievielenützlicheInformationenundhabenu.a.auch

dieMöglichkeit,„EIN:BLICK“-Texte nach Belieben kostenlos 

herunterzuladen. 

Die Redaktion

https://www.sozialministerium.at
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KindundFamilie

Es ist normal verschieden zu sein

Liebe Eltern!

Ein Kind zu bekommen ist vergleichbar mit einer gut ge-

planten Reise, die auch Unerwartetes mit sich bringen kann. 

Sie haben sich in den letzten Wochen und Monaten damit 

auseinandersetzen müssen, dass Ihr Kind eine Behinderung 

hat.DieserProzessbringthäufigauchschmerzlicheErfahrun-

gen mit sich. Ihr Kind ist anders, als Sie es erwartet hatten, 

anders als der Durchschnitt. Es ist vielleicht schwerer für 

Sie als für andere Eltern, neben den Problemen auch die 

schönen Seitendes Lebensmit IhremKind zu sehen und

diesezugenießen.UndSiesindmitunerwartetenFragen

konfrontiert,aufdieSienochAntwortensuchen.Fragen,die

IhreigenesVerhältniszuIhremKindbetreffen,Ihrefamiliäre

Situation, die Zukunftsaussichten Ihres Kindes, mögliche

Förderungen und Hilfsmittel. Sie suchen vielleicht einen

geeigneten Kindergartenplatz oder überlegen die beste 

Schulform.Wie alle Eltern, wollen Sie optimale Lösungen

finden.SiebrauchendazuauchInformationen,diemanchmal

nicht leicht zugänglich sind.

Diese Broschüre soll Ihnen ein paar Antworten geben. Sie 

soll Ihnen darüber hinaus – und das ist uns wichtig – deutlich 

machen,dassauchanderebetroffeneElternvorähnlichen

FragenundProblemengestandensindundihrepersönliche

Erfahrungen gemacht haben. Wir wollen Sie anregen, mit 

solchen Eltern in Kontakt zu treten.

Ein behindertes Kind zu haben, kann eine Familie ganz

schönverändern.EsbedeuteteineHerausforderungfürdie

Betroffenen, Eltern, Großeltern, Nachbarn, uns alle. Diese

Broschüre soll eine kleine Unterstützung sein.
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Ist mein Kind tatsächlich behindert?

DieseFragezubeantworten,istnichtimmersofortmöglich.

Manche Behinderungen zeigen sich nach ein paar Monaten, 

andere wirken sich später aus. Denken Sie beispielsweise 

anGehörlosigkeit.Siewirdofterstdannbemerkt,wenndas

Kind sprechen lernen sollte.

Die im Mutter-Kind-Pass vorgesehenen Routineuntersuchun-

gen sollen Ihnen Sicherheit über die Entwicklung Ihres Kindes 

geben. Wenn Ihr Kind z. B. den Kopf nicht heben kann, seine 

ArmeundBeinebesondersschlaffsind,wennesnie,selten

oder schwach auf Singen, Kitzeln, Streicheln reagiert oder Sie 

sonst irgendwelche Besonderheiten bemerken, dann sollten 

Sie sich jedenfalls mit Ihrem Kinderarzt/Ihrer Kinderärztin, 

einer Mütterberatungsstelle, einer Krankenhausambulanz 

oder der Beratung und Diagnostik für Kinder und Jugendliche 

des Sozialministeriumservice in Verbindung setzen (  siehe

Anhang).

Wie wird sich mein Kind entwickeln?

Es gibt Behinderungen, die sofort nach der Geburt erkenn-

bar sind. Es gibt auch Erfahrungswerte, sodass ungefähr 

abschätzbar ist, in welche Richtung die weitere Entwicklung 

gehenwird. In diesen Fällenwerden auch sofort gezielte

Förderung,TherapieundmedizinischeBehandlungeinsetzen

können.

Vielfach lässt sich jedoch gerade bei sehr kleinen Kindern 

noch nicht absehen, wie schwer eine Behinderung ist, wel-

cheOrganeundFunktionenbetroffensind.Meistenskann

auch noch keine eindeutige Diagnose gestellt werden. Vor 

dem Kleinkindalter kann die Ärztin/der Arzt meist nur Ver-

mutungen über Ursachen der Behinderung und die weitere 

Entwicklung Ihres Kindes äußern. Jede gründliche fachärzt-

liche Untersuchung ermöglicht aber festzustellen,wo bei

Ihrem Kind Beeinträchtigungen vorliegen. Scheuen Sie sich 
nicht genau nachzufragen. Lassen Sie sich die einzelnen 

Symptome und Untersuchungsergebnisse genau erklären. Je 

KindundFamilie 7
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besserSiederenBedeutungimEinzelnenbeurteilenkönnen,

umso mehr verstehen Sie Zusammenhänge und notwendige 

Fördermaßnahmen.SolltenSiekeinebefriedigendeAntwort

aufIhreFragenbekommen,suchenSieandereÄrzte/Ärztin-

nen oder Betreuungseinrichtungen auf. Sie brauchen, um Ihr 

Kindoptimalunterstützenzukönnen,eine/nVertrauensarzt

-ärztin und Therapeuten/Therapeutin, mit denen Sie reden 

können.Nurdort,woSiesichwohlfühlen,fühltsichauchIhr

Kind wohl. Nur dort, wo gegenseitige Achtung, Verständnis 

und Wohlwollen spürbar sind, kann zielführende Therapie 

durchgeführt werden. 

Ein Kriterium für die weitere Entwicklung Ihres Kindes ist vor 

allemmöglichstfrühzeitigeinsetzendeundgezielteFörde-

rung.TherapeutenundTherapeutinnenkönnenauchIhnen

viel Unterstützung bieten. Sie beraten Sie in Erziehungsfra-

gen oder auch über geeignetes Spielzeug, besprechen mit 

Ihnen Entwicklungsfortschritte Ihres Kindes, bieten Hilfe 

zur Alltagsbewältigung und begleiten und unterstützen Sie. 

FörderungfindetabernichtnurinderTherapie-oderFrüh-

förderstundestatt,sondernumfasstdengesamtenTages-

ablauf. Die Therapeuten bzw. Therapeutinnen werden Ihnen 

vorschlagen, speziell auf Ihr Kind abgestimmte Übungen im 

Alltag durchzuführen. Je besser Sie über Ihr Kind Bescheid 

wissen, umso mehr werden Sie auch die Gründe für diese 

Übungen verstehen. Ganz unbewusst werden Sie die Sinn-

haftigkeit und Notwendigkeit an Ihr Kind weitergeben, umso 

leichter fallen Ihnen beiden die Übungen und umso besser 

können Sie Ihr Kind dazumotivieren. Daswirdmanchmal

besser, manchmal schlechter gelingen. 

Ein paar Beispiele: 

• das Kind in einer bestimmten Haltung schlafen legen 

• dem Kind Gegenstände in eine bestimmte Hand geben 

• mitdemKindKörperübungenwieindieHöheheben,

drehen,schupfen,schaukelnetc.häufigwiederholen

• zeichnen, malen, Sandspiel/Wasseraktionen
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• mitbestimmtenSpielendasAuffassungs-undKonzent-

rationsvermögenstärken

• durch geduldiges Warten das Selbständig werden 

Ihres Kindes unterstützen

Mit wem kann ich über meine Sorgen reden?

In einzelnen Bundesländern gibt es spezialisierte Einrichtun-

gen z. B. Vereine, Ambulatorien, die Information und Beratung 

beiFragenzurkörperlichen,geistigenundseelischenEnt-

wicklung von Kindern anbieten (z. B. die Ambulatorien der 

Vereinigung zugunsten körper- und mehrfachbehinderter

KinderundJugendlicher–VKKJinWienundNiederösterreich

oder der AKS – Arbeitskreis für Vorsorge- und Sozialmedizin 

in Vorarlberg). 

In jeder Landesstelle des Sozialministeriumservice werden 

Kinder und Jugendliche mit besonderen Bedürfnissen und 

derenFamilienüberdie imZusammenhangmitderBehin-

derung stehenden sozialen, rechtlichen und finanziellen

Unterstützungsangebote grundsätzlich informiert und gezielt 

an die jeweils regional zuständigen Stellen verwiesen.

Die Pflege und Betreuung von Kindern und Jugendlichen

ist psychisch sehr belastend. Typische Auswirkungen der 

PflegezuHausesindStressundÜberforderung,aberauch

Angst und Sorge, was die Zukunft bringen wird. Das Ange-
hörigengespräch ist dazu gedacht, seelische Probleme, die 

sich auf Grund der belastenden Pflege ergeben könnten,

aufzuarbeiten. Damit soll die eigene Gesundheit erhalten 

bzw. verbessert werden. In diesen Gesprächen werden indi-

viduelleHandlungsmöglichkeitenidentifiziertundverfügbare

Unterstützungsangeboteaufgezeigt,z. B. durch

• das Bewusstmachen der eigenen Kräfte und Stärken,

• dasErkennenderpersönlichenGrenzen,

• dasAchtenaufdaseigeneWohlbefinden,

• die Information und Aufklärung zur 

Situationsbewältigung.

9
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Für diese Möglichkeit zur Aussprache stehen Ihnen Psy-

chologinnen/Psychologen zur Verfügung. Das Gespräch ist 

kostenlos und kann je nach Wunsch bei Ihnen zu Hause 

oderaneinemanderenOrterfolgen.BeiBedarfkönnenSie

inFolgeeinenzweitenTerminvereinbaren.

ZudemhabenSiedieMöglichkeit,einenkostenlosen Haus-
besuch durch eine diplomierte Pflegefachkraft anzufor-

dern.DabeiwirddietatsächlichePflegesituationerhobenund

eine Beratung durchgeführt, um für die alltägliche Betreuung 

bestmögliche Rahmenbedingungen zu gewährleisten. Im

VordergrundstehendabeipraktischePflegetipps(z.B.La-

gerungswechsel,Körperpflege,etc.),aberauchspezifische

Informationen, etwa zur Versorgung mit Hilfsmitteln, zum 

AngebotvonsozialenDienstenoderzumPflegegeld.

Bei der Sozialversicherungsanstalt der Bauern wurde ein 

eigenes Kompetenzzentrum eingerichtet, das sowohl den 

Hausbesuch einer Pflegefachkraft als auch das Angehö-

rigengespräch österreichweit organisiert und koordiniert.

VoraussetzungistderBezugvonPflegegeld.BeideAngebote

sind kostenlos (  Anhang).

Das Team Bürgerinnen- und Bürgerservice des Sozialminis-
teriums richtet sich in seiner Beratungstätigkeit u. a. an alle 

Personen,dieAngehörigepflegenoderinandererFormmit

denProblemenvonPflegekonfrontiertsind.DasAngebotum-

fasstInformationenüberBetreuungsmöglichkeitenzuHause,

über Hilfsmittel, Heilbehelfe und Wohnungsadaptierungen, 

übersozialrechtlicheAngelegenheitenundfinanzielleHilfen

bzw.Förderungen,überSelbsthilfegruppenundvielesandere

mehr. Weiteres dazu entnehmen Sie bitte dem  Anhang.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Wie kann ich mein Kind am besten fördern? 
Wer unterstützt mich dabei?

FrühförderungbefasstsicheinerseitsmitFamilienbegleitung,

andererseitsmitderumfassendenFörderungdesbehinder-

tenodervonBehinderungbedrohtenKindes.Frühförderung

istderOberbegrifffüreinAngebotspeziellfürKinderinden

erstenLebensjahrenundderenFamilien,dassowohlmedizi-

nische als auch psychologische und pädagogische Aspekte 

umfasst. Besonders wichtig ist dabei die interdisziplinäre 

ZusammenarbeitverschiedenerFachleutewiePsychologen

und Psychologinnen, Ärzte und Ärztinnen, Sozialarbeiter/  

-innen, Psychotherapeuten und -therapeutinnen, Logopäden 

und Logopädinnen, Musiktherapeuten und -therapeutinnen, 

Heilpädagogische Frühförderer und Frühförderinnen mit

den Eltern.

FrühförderungverstehtdasKindnichtnuralseinIndividuum,

sondernauchalsTeileinesSystems,einerGruppe–derFa-

milie.DieHeilpädagogischeFrühförderunghatdieAufgabe,

dieFamiliedesbehindertenoderentwicklungsverzögerten

Kindes unterstützend zu begleiten. Gelegenheit zur Ausspra-

che und Erziehungsberatung werden ebenfalls geboten. Die 

Behinderung eines Kindes führt oft dazu, dass die Beziehung 

zwischen Mutter und Kind besonders eng wird. Darauf geht 

der Frühförderer / die Frühförderin ein, versucht aber, wo

immerdasmöglichist,auchVater,Geschwisterundandere

Familienmitgliedereinzubeziehen.

FrühförderzentrenundstationäreEinrichtungenbietenIhnen

dieMöglichkeit, aneinemOrt verschiedeneFachleute zu

kontaktieren.DiesekönnenmitIhnenihrAngebotunddes-

sen optimalen Einsatz besprechen und sich untereinander 

koordinieren.

Ambulante Frühförderung, und im speziellenHausfrühför-

derung, wird in der häuslichen Umgebung durchgeführt. 

DadurchwirddiezeitlicheBelastungderFamilieverringert.

Im Gegensatz zur ungewohnten Atmosphäre eines Ambu-

latoriums wird bei der Betreuung zuhause auf das Wohlbe-

11
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findenderKinderstärkergeachtetundwerdenzusätzliche

Stresssituationen vermieden.

Die„optimale“FörderungfürdasKindzufinden,ohnedas

Familienleben zu beeinträchtigen, erweist sich oftmals

als schwieriger Balanceakt. Hinter dem Wunsch, alles nur 

Erdenkliche für das behinderte Kind zu tun, verbirgt sich 

dieGefahrderÜberförderungundderÜberforderungdes

Kindes.Esgiltalso,dierichtigeGewichtungvonFörderung

undFreizeitaktivitätenzufinden.ZudiesemThemafinden

Sie in dieser Broschüre weitere Informationen unter → „Mein

Kind braucht spezielle Unterstützung und Therapie. Wie kann 

ichsiefindenundfinanzieren?“ auf Seite 30.

Frühförderung wird in den einzelnen Bundesländern von

unterschiedlichen privaten Trägern angeboten. Adressen von 

FrühförderinstitutionenfindenSieim  Anhangaufgelistet.

Unsere Wohnung muss behindertengerecht 
umgebaut werden. Was ist dabei zu 
beachten?

HatIhrKindeinekörperlicheBehinderung,wirdmöglicher-

weise eine entsprechende Wohnungsadaptierung notwendig 

sein. Bevor Sie eine Beratungsstelle aufsuchen, entwickeln 

Sie Ihre eigenen Vorstellungen über eventuell notwendige 

Maßnahmen.AnschließendkönnenSiedannmitExpertinnen

und Experten einen Umbauplan erarbeiten.

Entscheidend ist vorerst, wie sich die Behinderung Ihres 

Kindes nach Prognose der Ärzte und Ärztinnen voraus-

sichtlichweiterentwickelnwird.LassenSieinIhrerFantasie

einenTagesablaufdergesamtenFamilievorüberziehenund

halten Sie all jene Tätigkeiten schriftlich fest, von denen 

Sie glauben, dass in nächster oder auch fernerer Zukunft 

Schwierigkeiten auftreten könnten. Bedenken Sie dabei,

dass Ihr Kind älter und schwerer wird und nicht mehr ständig 

von Ihnen getragen und gehoben werden kann. Außerdem 
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sollenalleMaßnahmenIhremKindzueinemmöglichstunab-

hängigen, selbständigen Tagesablauf verhelfen. Lassen Sie 

IhrerVorstellungfreienLauf,trennenSiesich,wennnötig,

von derzeitigen Zimmeraufteilungen und Raumgestaltungen: 

• Vielleicht ist eine neue Zimmeraufteilung sinnvoll?

• Vielleicht ist ein Wohnungstausch einfacher und 

kostengünstiger?

• Wie gelangen Sie oder Ihr Kind von der Straße ins Stie-

genhaus bzw. in die Wohnung, sind Stufen zu überwin-

den, wie viele sind es und wie hoch sind sie?

• Welche Türen sind in Ihrer Wohnung; lassen sie sich 

leichtöffnen?Schiebetürensindofteinepraktische

Lösung.

• SinddieFußbödeninIhrerWohnunggleit-undrutsch-

sicher? Schmutzabstreifer sind oft eine Stolperfalle. 

HochflorigeTeppichbödenerschwerengehbehinderten

MenschendieFortbewegungundsindungeeignetfür

Rollstühle.

• Ist das Bett des Kindes nicht zu niedrig? Ein Bett in 

SitzhöheundeinFreiraumvonca.150cmBreiteneben

einer Längsseite des Bettes erleichtern die Arbeit der 

PflegepersonunddenWechselzwischenBettund

Rollstuhl.

Haben Sie eine Vorstellung von den Erfordernissen Ihrer künf-

tigen Wohnung, sollten Sie sich jedenfalls mit einem Experten 

bzw. einer Expertin beraten. Er oder sie kann Ihnen noch 

ganzspezielleTippsgebenundSieüberdieMöglichkeiten

finanziellerUnterstützungvonBund,Sozialversicherungund

Landberaten.DieseBeratungfindetimRahmendersozialen

Rehabilitation künftig durch die jeweiligen Einrichtungen 

Ihres Bundeslandes statt. Außerdem bieten einzelne Behin-

dertenorganisationen Beratung an. 

Weitere wichtige Informationen zum behindertengerech-

ten Umbau Ihrer Wohnung finden Sie in der Broschüre

 BARRIERE:FREI! – Handbuch für barrierefreies Wohnen, 

Sozialministerium.

13
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Wer unterstützt uns bei den durch die 
Behinderung auftretenden Mehrkosten?

Die Österreichische Bundesregierung hat sich im Nationalen 

Aktionsplan Behinderung 2012 – 2020 (NAP Behinderung) 

für eine umfassende gleichberechtigte Teilhabe von Men-

schen mit Behinderungen ausgesprochen. In einem eigenen 

Unterkapitel sind spezielle Zielsetzungen und Maßnahmen 

für die Inklusion behinderter Kinder in die Gesellschaft ent-

halten. Erziehung, Schul- und Berufsausbildung, Gesundheit, 

Rehabilitation,SportundFreizeitmöglichkeitensollenallen

Kindernzugänglichseinundsoeinemöglichstvollständige

beruflicheundsozialeTeilhabeentsprechenddenindividu-

ellenMöglichkeitendeseinzelnenKindesfördern.Informati-

onenzumNAPBehinderungfindenSieunter  Nationaler 
Aktionsplan Behinderung 2012–2020, Sozialministerium 

und auf der Webseite des Sozialministeriums (siehe Link im 

Anhang unter ). 

Für die finanzielle Unterstützung sind unterschiedliche

Kostenträger verantwortlich, sodass oft langwierige An-

tragsverfahren bei unterschiedlichen Stellen notwendig sind. 

Scheuen Sie sich nicht, diesen manchmal mühsamen Weg auf 

sich zu nehmen. Vorweg ein paar prinzipielle Zuständigkeiten:

FürdiemedizinischenMaßnahmen(z.B.Medikamente,Un-

tersuchungen, Behandlungen und Heilbehelfe) wenden Sie 

sich an die zuständige Krankenversicherung. Kinder sind fast 

immer bei ihren Eltern mitversichert. 

Auch die zuständige Pensionsversicherung und die jeweilige 

LandesregierungleistenfinanzielleUnterstützungbeimAn-

kauf von Hilfsmitteln, bei Wohnungsumbauten oder anderen 

notwendigen Maßnahmen (Therapien, Transporthilfen etc.). 

Zusätzliche Unterstützung kann vom Sozialministeriumser-

vice (Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung), 

vom Bundeskanzleramt (Familienhärteausgleich), und von

privaten Vereinigungen geleistet werden.
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Klarheit, ob Sie nach den geltenden Bestimmungen 

Ansprüche haben, erhalten Sie durch Anfrage bei 

den zuständigen Stellen.

Der Mutter-Kind-Pass ist ein Instrument der Dokumentation 

für die ärztliche Betreuung von Müttern, Säuglingen und 

Kleinkindern und dient dazu, die Entwicklung der Kinder in 

den ersten Lebensjahren medizinisch zu begleiten. Vorgese-

hen sind fünf Schwangeren- und neun Kindesuntersuchun-

gen bis Ende des fünften Lebensjahres. Diese kostenlosen 

Untersuchungen sollen Ihnen die Sicherheit geben, dass 

sichIhrKindentsprechendseinenMöglichkeitenentwickelt.

Nutzen Sie dieses Angebot. Mehr dazu auf der Webseite 

des Sozialministeriums (siehe Anhang unter ) und in der 

Broschüre  Unser Baby kommt (Begleitbroschüre zum 

Mutter-Kind-Pass), Sozialministerium.

Außerdem sind die fünf Untersuchungen während der 

Schwangerschaft und die ersten fünf Untersuchungen des 

Kindes eine der Voraussetzungen für den Bezug des Kinder-

betreuungsgeldesinvollerHöhe.WirdderNachweisnicht

fristgerecht erbracht, wird das Kinderbetreuungsgeld um 

1.300,00 Euro je beziehendem Elternteil gekürzt. 

WeitereInformationenzumKinderbetreuungsgeldfindenSie

in der Broschüre  Kinderbetreuungsgeld und Familien-
zeitbonus, Bundeskanzleramt, sowie in  EIN:BLICK 7 – 
Finanzielles, Sozialministerium bzw. im Internet auf   help.

gv.at/ unter Geburt / Mutter-Kind-Pass-Untersuchungen des 

Kindes.

IstIhrKind„erheblichbehindert“,könnenSiebeimzustän-

digenFinanzamtdenAntragaufdenBezugdererhöhten 
Familienbeihilfe stellen. Eine erhebliche Behinderung im 

SinnedesFamilienlastenausgleichsgesetzes1967liegtvor,

wenn ein Kind an einer nicht nur vorübergehenden (d.  h.

voraussichtlich mehr als drei Jahre dauernden) gesundheitli-

chen Beeinträchtigung leidet und der Grad der Behinderung 

mindestens50 %beträgtoderder/dieJugendlichevoraus-
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sichtlich dauernd außerstande ist, sich selbst den Unterhalt 

zuverschaffen.

DazubenötigenSiedenbeidenFinanzämternaufliegenden

Antrag auf Gewährung des Erhöhungsbetrages zur Fami-

lienbeihilfe wegen erheblicher Behinderung, den Sie sich 

auch von derWebseite des Finanzministeriums besorgen

können(sieheAnhangunter ). Weitere Informationen zur 

erhöhtenFamilienbeihilfefindenSieauchaufderWebseite

des Bundeskanzleramtes (siehe Anhang unter ). 

Nach der Antragstellung werden Sie von dem/der ärztlichen 

Sachverständigen des Sozialministeriumservice zur ärztlichen 

Untersuchung Ihres Kindes eingeladen, um den Grad der 

Behinderung festzustellen. Sofern die oben angeführten 

gesetzlichen Voraussetzungen erfüllt sind, erhalten Sie 

zusätzlichzurallgemeinenFamilienbeihilfeeinenErhöhungs-

betrag von 155,90 Euro (Genaueres dazu siehe  EIN:BLICK 
7 – Finanzielles, Sozialministerium).

Die Pflege Ihres behinderten Kindes wird für Sie neben

gesteigertem Zeitaufwand auch erhöhte finanzielle Be-

lastung bedeuten. Das Pflegegeld kann Ihnen als Beitrag 

zur Deckung dieser Kosten dienen. Je nach Pflegebedarf

erhalten Sie Pflegegeld in 7 Stufen von 157,30 Euro bis

1.688,90 Euro monatlich. Das Pflegegeld wird ab Geburt

desKindesgeleistet.WennSieFamilienhospizkarenzoder

Pflegekarenz/PflegeteilzeitinAnspruchnehmen,bestehtein

RechtsanspruchaufPflegekarenzgeld.Nähereshierzufinden

Sie unter →„SolltemeinKindschwersterkranken,waskann

ichtun,umesselbstbetreuenzukönnen?“ auf Seite 22.

Beachten Sie bitte, dass von der Erhöhung der Famili-
enbeihilfe für erheblich behinderte Kinder ein Betrag von 

60,00EuroaufdasPflegegeldangerechnetwird.Sowird

beispielsweisefürdiePflegeIhresbehindertenKindesvom

PflegegeldderStufe2(290,00Euro)derBetragvon60,00

Euroabgezogen,sodassalsAuszahlungsbetraganPflegegeld

monatlich 230,00 Euro verbleiben. 
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Mehr Informationen zum Pflegegeld erhalten Sie in der

Broschüre  EIN:BLICK 5 – Pflege, Sozialministerium. Da-

rüber hinaus bietet Ihnen das Sozialministerium seit 1998 

ein umfassendes Beratungsangebot rund um die Themen 

Pflege und Betreuungvonpflegebedürftigenälterenund
behinderten Menschen an. Die Mitarbeiter/innen des Teams 
Bürgerinnen- und BürgerserviceberatenSieu.a.zuFra-

gen des Pflegegeldes, der sozialversicherungsrechtlichen

AbsicherungvonpflegendenAngehörigen,derPflege-und

Familienhospizkarenz,zu(finanziellen)Unterstützungsmög-

lichkeiten für pflegende Angehörige sowie auch über

Selbsthilfeangebote für Betroffene und Angehörige. Das

Team Bürgerinnen- und Bürgerservice steht in diesem Zusam-

menhangnebenpflegebedürftigenPersonenundpflegenden

AngehörigenauchprivatenundöffentlichenEinrichtungen

mit Rat und Tat zur Verfügung. Anschrift und Telefonnummer 

entnehmen Sie bitte dem  Anhang.

Wenn Sie von der Pflege Ihres behinderten Kindes über-

wiegend in Anspruch genommen werden, sodass Sie nur 

teilzeitbeschäftigtodergarnichtberufstätigseinkönnen,

habenSiedieMöglichkeit,sichinderPensionsversicherung

kostenlos selbst zu versichern. Dazu müssen Sie gleichzeitig 

AnspruchaufdieerhöhteFamilienbeihilfehaben.Weitere

Voraussetzung ist, dass Sie mit Ihrem Kind im Inland in einem 

gemeinsamen Haushalt leben. Die kostenlose Selbstversi-
cherung ist unter bestimmten Voraussetzungen bis zu zehn 

Jahre rückwirkend möglich und endet längstens mit der

Vollendung des 40. Lebensjahres Ihres Kindes (Um pensions-

rechtlicheHärtenfürAngehörigezuvermeiden,diewährend

der Pflege ihres behinderten Kindes teilzeitbeschäftigt

waren, ist seit 1.1.2018 auch die rückwirkende Anrechnung 

biszuzehnJahrenmöglich.).

Die monatliche Beitragsgrundlage liegt im Jahr 2019 bei 

1.864,78 Euro. Zuständig ist die Pensionsversicherungs-

anstalt, bei der Sie zuletzt versichert waren. Sollten Sie 

zuvornochnichtversichertgewesensein,sokönnenSiedie

Selbstversicherung bei der Pensionsversicherungsanstalt 

17
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beantragen (  sieheAnhang–sieheauch  EIN:BLICK 5 
– Pflege, Sozialministerium). 

DarüberhinausgibtesfürSiedieMöglichkeitderbegünstig-
ten Weiterversicherung in der Pensionsversicherung, wenn 

SiesichausschließlichderPflegeeines/rnahenAngehörigen,

also Ihres behinderten Kindes widmen. Voraussetzung dafür 

ist 

• Anspruchdes/derpflegebedürftigenAngehörigenauf

PflegegeldzumindestderStufe3

• gänzliche Beanspruchung der Arbeitskraft durch die 

PflegeinhäuslicherUmgebung

• dasAusscheidenausderPflichtversicherungoderaus

derobenerwähntenSelbstversicherungwegenPflege

Ihres behinderten Kindes

• beiAusscheidenausderPflichtversicherungdasVorlie-

gen folgender Versicherungszeiten:

 – 60 Versicherungsmonate oder

 – Monate innerhalb der letzten 24 Monate, oder

 – 3 Versicherungsmonate jährlich innerhalb der 

letzten 5 Jahre.

Die monatliche Beitragsgrundlage wird aus dem durch-

schnittlichen Bruttoarbeitsverdienst des Kalenderjahres 

vor dem Ausscheiden aus der Beschäftigung ermittelt. Die 

Beitragsgrundlage beträgt im Jahr 2019 mindestens 819,00 

Euroundhöchstens6.090,00Euro.

Die begünstigte SelbstversicherungfürZeitenderPflege
naherAngehörigerkannauchnebeneineraufgrundeinerEr-

werbstätigkeitbestehendenPflichtversicherunginAnspruch

genommen werden. Voraussetzungen dazu sind 

• Anspruchdes/derpflegebedürftigenAngehörigenauf

PflegegeldzumindestderStufe3

• erhebliche Beanspruchung der Arbeitskraft durch die 

PflegeinhäuslicherUmgebung

• Wohnsitz im Inland
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Als monatliche Beitragsgrundlage gilt im Jahr 2019 ein Betrag 

von 1.864,78 Euro.

Bitte beachten Sie:
Der Bund übernimmt die Beiträge der freiwilligen Weiter- 

oder Selbstversicherung in der Pensionsversicherung ab 

der Pflegegeldstufe 3 unbefristet und zur Gänze. Dies

bietetIhnenalspflegende/nAngehörige/ndieMöglichkeit,

kostenlos Versicherungszeiten zu erwerben.

WennSiesichderPflegeIhresbehindertenKindeswidmen,

könnenSiesichaufAntragbeisozialerSchutzbedürftigkeit

in der Krankenversicherung selbstversichern, sofern Sie 

nichtinderKrankenversicherungpflichtversichertundnicht

anspruchsberechtigte/rAngehörige/reinerinderKranken-

versicherungpflichtversichertenPersonsind.Voraussetzung

hierfür ist

• die überwiegende Beanspruchung der Arbeitskraft 

durchdiePflegedesKindes

• der gemeinsame Haushalt

• BezugdererhöhtenFamilienbeihilfe

• Wohnsitz im Inland 

Die kostenlose Selbstversicherung ist längstens bis zur Voll-

endungdes40.LebensjahresIhresKindesmöglich.Zuständig

für die Selbstversicherung in der Krankenversicherung für 
Zeiten der Pflege eines behinderten Kindes ist die jeweilige 

Krankenkasse. 

BeimFinanzamtkönnenSiebehinderungsbedingte Mehr-
kosten folgendermaßen geltend machen: 

Wenn Sie oder Ihr Partner bzw. Ihre Partnerin für ein be-

hindertes Kind, für das Sie oder der/die Partner/in keine 

erhöhteFamilienbeihilfeundkeinPflegegelderhalten,den

Kinderabsetzbetrag beanspruchen, steht Ihnen je nach 

GradderBehinderungeinpauschalierterFreibetragzu.Sie

können aber anstelle dieses Pauschalbetrages auch Ihre

tatsächlichen Aufwendungen geltend machen. Wenn Sie 

19
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pflegebedingteGeldleistungen(Pflegegeld)erhalten,werden

diese auf Ihre Aufwendungen angerechnet.

EbensokönnenfürKrankendiätverpflegungpauschaleFrei-

beträge berücksichtigt werden. Bei geringem Einkommen 

könnenSieumBefreiungvonRezept-undKrankenscheinge-

bühr (bei der zuständigen Krankenkasse), Rundfunkgebühr 

bzw. Zuschuss zum Fernsprechentgelt (beiGISGebühren

Info Service) ansuchen. Detaillierte Informationen finden

Sie auch in der Broschüre  EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 
Sozialministerium.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).

Wer versorgt mein pflegebedürftiges Kind, 
wenn ich kurzzeitig verhindert bin?

Jeder Mensch braucht von Zeit zu Zeit Urlaub, Erholung, 

Abwechslung vom Alltag. Ganz besonders wichtig sind 

solche Erholungsphasen dann, wenn Menschen unter stän-

diger psychischer Anspannung stehen. Die Pflege eines

MenschenkannnebenderkörperlichenAnstrengungeine

besondere psychische Belastung bedeuten. Einerseits lastet 

die Verantwortung für den anderen vorwiegend auf Ihnen 

alsHauptpflegeperson,andererseitserfordertdieständige

Verfügbarkeit oft viel Kraft. Regelmäßiger Urlaub ist daher 

besonders wichtig. Wesentlich dabei ist, dass Sie dann die 

Sicherheit haben, dass Ihr Kind gut aufgehoben und versorgt 

ist und Sie sich die nächsten Tage und Wochen keine Gedan-

ken zu machen brauchen.

DaherbestehtdieMöglichkeit,Ihnenalspflegende/nAnge-

hörige/nfürdieZeitIhrerVerhinderungeineZuwendungaus
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dem Unterstützungsfonds für Menschen mit Behinderung zu 

gewähren. Voraussetzung dazu ist, dass 

• Ihrem/rAngehörigenzumindesteinPflegegeldder

Stufe3nachdemBundespflegegeldgesetzgebührt,

• SieIhre/nAngehörige/nseitmindestenseinemJahr

überwiegendpflegen,und

• Sie wegen Krankheit, Urlaub oder aus sonstigen wichti-

gen Gründen verhindert sind.

BeipflegebedürftigenKindernbiszumvollendeten18.Le-

bensjahrreichtbereitseinPflegegeldderStufe1aus.Weitere

Informationen finden Sie auf  sozialministeriumservice.

at unter dem Pfad Finanzielles/Pflegeunterstützungen/

PflegendeAngehörige.

Die Zuwendung, die gewährt wird, wenn das Einkommen 

derPflegepersoneinegewisseGrenzenichtübersteigt,soll

einen Beitrag zur Abdeckung jener Kosten darstellen, die 

wegen der Verhinderung der Hauptpflegeperson für eine

professionelle oder private Ersatzpflege anfallen. Ansuchen 

auf Gewährung einer Zuwendung sind beim Sozialministeri-

umservice einzubringen.

Die Pflege von minderjährigen Angehörigen wird eigens

berücksichtigt(ummax.300,00Euroerhöht).Somitbeträgt

die Unterstützung bei

• PflegegeldStufe1,2oder3höchstens 1.500,00Euro

• PflegegeldStufe4höchstens 1.700,00Euro

• PflegegeldStufe5höchstens 1.900,00Euro

• PflegegeldStufe6höchstens 2.300,00Euro

• PflegegeldStufe7höchstens 2.500,00Euro

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).
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Sollte mein Kind schwerst erkranken, was 
kann ich tun, um es selbst betreuen zu 
können?

Zur Begleitung Ihres schwersterkrankten Kindes können

Sie sich von der Arbeitsleistung freistellen lassen oder 

eine Änderung der Arbeitszeit verlangen (eine sogenannte 

Familienhospizkarenz/Familienhospizteilzeit).Sokönnen
Sie bei Ihrem schwersterkrankten Kind zu Hause bleiben 

und es begleiten. Die Begleitung eines schwersterkrankten 

KindeskönnenSieabernurinAnspruchnehmen,wennSie

mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben (gleiches gilt 

fürWahl-undPflegekinder).DieBegleitungeinesimgemein-

samen Haushalt lebenden schwersterkrankten Kindes kann 

auch für Stiefkinder oder Kinder des/der Lebensgefährten/

Lebensgefährtin sowie für Kinder des eingetragenen Part-

ners / der Partnerin in Anspruch genommen werden. 

BeiderFamilienhospizkarenzhandeltessichumeineKarenz

(= Freistellung von der Arbeitsleistung gegen Entfall des

Entgeltes), bei der Familienhospizteilzeit um eine Herab-

setzung bzw. Änderung der Lage Ihrer Arbeitszeit. Beides 

könnenSiebeiIhremArbeitgeber/IhrerArbeitgeberinunter

Bekanntgabe von Beginn und Dauer der Maßnahme vorerst 

für maximal fünf Monate schriftlich beantragen. Sollten Sie 

ArbeitslosengeldoderNotstandshilfebeziehen,könnenSie

sich zur Begleitung Ihres Kindes von der Leistung abmelden, 

und müssen in dieser Zeit auch nicht dem Arbeitsmarkt zur 

Verfügung stehen. Die schriftliche Bekanntgabe sollte spä-

testens fünf Tage vor dem beabsichtigten Antritt erfolgen. 

SiemüssendafürdenGrundfürdieMaßnahme(z. B.durch

mündliche Mitteilung oder – was zweckmäßig erscheint 

– durch ärztliche Bescheinigung) und das Verwandtschafts-

verhältnis zum Kind glaubhaft machen. Eine Verlängerung 

auf insgesamt neun Monate ist zulässig. Diese sollten Sie 

spätestens 10  Tage vor der beabsichtigten Verlängerung

schriftlich melden.

DerAnspruchaufFamilienhospizkarenzund-teilzeitgebührt

grundsätzlich pro Anlassfall. Haben Sie die Maßnahme be-
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reitsausgeschöpft,sokönnenSiesiedarüberhinausnoch

zweimal inderDauervonhöchstensneunMonatenbean-

spruchen, wenn die Karenzierung oder Teilzeit aus Gründen 

einer weiteren medizinisch notwendigen Therapie für das 

schwersterkrankte Kind erfolgen soll.

Fünf(bzw.beiderVerlängerungzehn)ArbeitstagenachIhrer

schriftlichenMeldungderFamilienhospizkarenzoder-teilzeit

an Ihren Arbeitgeber bzw. Arbeitgeberin kann dieser/diese 

dagegenKlagebeiGerichteinbringen.Siekönnen jedoch

auchindiesemFalldieFamilienhospizkarenzvorerstantreten.

Nur wenn das Gericht eine einstweilige Verfügung erlässt, mit 

derderAntrittderFamilienhospizkarenzwegendringender

betrieblicher Erfordernisse bis auf weiteres untersagt wird, 

könnenSiediesvorerstnichtinAnspruchnehmen.

AbBekanntgabederFamilienhospizkarenzbisvierWochen

nach deren Ende sind Sie kündigungs- und entlassungs-

geschützt. Als weitere Absicherung sind Sie während der 

Karenz weiterhin kranken- und pensionsversichert. Außerdem 

bleiben Ihnen auch Ihre Abfertigungsansprüche erhalten. 

EbensobestehtdieMöglichkeit,wennIhr(minderjähriges)

Kind Pflegegeld ab der Stufe 1 bezieht, mit Ihrer/Ihrem

Vorgesetzten Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit für ein bis 
drei Monatezuvereinbaren.DieMöglichkeitderPflegeka-

renzoderderFamilienhospizkarenzbestehtauch,wennSie

sich vom Bezug von Arbeitslosengeld oder Notstandshilfe 

oder von der Kranken- und Pensionsversicherung nach § 34 

Arbeitslosenversicherungsgesetz (AlVG) abgemeldet haben. 

Während dieser Zeit sind Sie jedenfalls kranken- und pen-

sionsversichert. Die Beiträge hierfür übernimmt der Bund.

Grundsätzlich kann Pflegekarenz oder Pflegeteilzeit für

ein und dieselbe zu pflegende/betreuende Person nur

einmalvereinbartwerden.Nur imFalleinerErhöhungder

Pflegegeldstufederzupflegenden/betreuendenPersonist

einmaligeineneuerlicheVereinbarungderPflegekarenzoder

Pflegeteilzeitzulässig.
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Der gänzliche Entfall des Einkommens kann aber erhebliche 

finanzielleBelastungenverursachen.UmPersonenzuunter-

stützen, die ihre schwersterkrankten Kinder im Rahmen einer 

FamilienhospizkarenzbegleitenoderzudiesemZweckPflege-

karenzbzw.Pflegeteilzeitvereinbaren,gibtesfürdieDauer

dieser Karenzierung bzw. Teilzeit ein Pflegekarenzgeld. Das 

Pflegekarenzgeld erhalten Sie grundsätzlich in Höhe des

Arbeitslosengeldes(55%destäglichenNettoeinkommens)

zumindest jedoch in Höhe der Geringfügigkeitsgrenze

(446,81Euro/mtl.imJahr2019),höchstensinderHöhevon

rund1.500,00Euro/mtl.BeieinervereinbartenPflegeteilzeit

gebührtdasPflegekarenzgeldaliquot.Fürunterhaltsberech-

tigte Kinder haben Sie Anspruch auf einen Kinderzuschlag. 

Zuständig fürdenVollzugdesPflegekarenzgeldes istdas

Sozialministeriumservice, Landesstelle Steiermark (  siehe

Anhang).

DarüberhinausbietetdasBundeskanzleramtdieMöglichkeit

einerfinanziellenUnterstützungfürpflegendeAngehörigein

FormeinesHärteausgleiches für die Dauer der Familien-

hospizkarenz an. Voraussetzung dafür ist, dass infolge der 

KarenzeinefinanzielleNotsituationeintritt.Diesistdannder

Fall,wenndasgewichteteDurchschnitts-Haushaltseinkom-

men (abhängig von Anzahl und Alter der Personen) infolge 

des Wegfalls des Einkommens – bei Berücksichtigung des 

ab2014zustehendenPflegegeldesbeiFamilienhospizkarenz

- unter 850,00 Euro pro Monat sinkt. Die durchschnittliche 

HöhederZuwendungenbetrug2017368,84 Euro pro Monat 
(in einer Bandbreite von 16,93 bis 1.026,40 Euro pro Monat 

in Abhängigkeit vom jeweiligen Haushaltseinkommen). Auf 

diesefinanzielleUnterstützungbestehtkeinRechtsanspruch,

bei Vorliegen aller Voraussetzungen kann jedoch mit einer 

Unterstützung gerechnet werden.

Bitte beachten Sie:
DerAntragaufPflegekarenzgeldwirdzurÜberprüfung,ob

einAnspruchaufeineLeistungausdemFamilienhospizka-

renz-Härteausgleich besteht, vom Sozialministeriumservice 

nach Berechnung des Pflegekarenzgeldes automatisch an

das Bundeskanzleramt weitergeleitet.
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Weitere Informationen über Einkommensgrenze und Antrag-

stellung erhalten Sie beim Familienservice (  sieheAnhang)

und im Internet auf der Webseite des Bundeskanzleramtes 

(Link siehe Anhang unter ) bzw. in den Broschüren  Fa-
milienhospizkarenz und   EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 
Sozialministerium. Für telefonische Anfragen steht Ihnen

außerdem das Team Bürgerinnen- und Bürgerservice gerne 

zur Verfügung (  sieheAnhang).

AlsweitereMaßnahmederfinanziellenAbsicherungwurde

imBundespflegegeldgesetzdieMöglichkeitgeschaffen,das

PflegegelddirektandiePflegepersonauszuzahlen,sofern

keinestationärePflegevorliegt.BeioffenenVerfahrenauf

GewährungoderErhöhungdesPflegegeldeskönnenüber

Antrag Vorschüsse gewährt werden. Diese werden in pau-

schalierterHöhemindestensimAusmaßderStufe3gewährt.

WirdbereitsPflegegeldderStufe3bezogen,sowerdendie

VorschüssemindesteninHöhederStufe4ausbezahlt.Wei-

tereInformationenfindenSieinderBroschüre  EIN:BLICK 
5 – Pflege, Sozialministerium. Für telefonische Auskünfte

steht Ihnen das Team Bürgerinnen- und Bürgerservice 

gerne zur Verfügung (  sieheAnhang).

Welche Angebote gibt es für Kinder und 
Jugendliche, die auch an der Pflege und 
Betreuung in der Familie beteiligt sind?

Manchmal wird die regelmäßige Pflege, Betreuung oder

Unterstützung eines anderen Familienmitglieds auch von

Kindern und Jugendlichen, so genannten Young Carers, 
übernommen.DiehilfebedürftigenAngehörigen,meistein

Elternteil, aber auchGeschwister (12%) oderGroßeltern,

leiden zumeist an einer chronischen oder psychischen Er-

krankung oder haben eine Behinderung. Laut einer Studie 

aus dem Jahr 2012 sind in Österreich derzeit rund 42.700 

Kinder und Jugendliche im Alter von 5 bis 18 Jahren davon 

betroffen.Siesindmehrheitlichweiblich(ca.70 %)undim

Durchschnitt 12 Jahre alt. 
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Je nachdem, wo sie gebraucht werden, helfen diese Kinder 

im Haushalt (z. B. Staubsaugen, Einkäufe erledigen, Essen 

kochen), bei der Betreuung der Geschwister (machen Haus-

übungen mit ihnen, bringen sie zu Bett, in die Schule oder 

in denKindergarten undbereiten ihnenhäufigdas Essen

zu)oderbeiderdirektenPflegedererkranktenPerson,der

siesowohlkörperlichealsauchemotionaleUnterstützung

gebenoderz.B.beiderKörperpflegehelfen.

Betroffene Kinder und Jugendliche, aber auch Eltern und

Pädagogen/-innen können sich z. B. an Superhands, die 

Internetplattform für Kinder und Jugendliche, die zuhause 

einFamilienmitgliedpflegen,wenden(Adressenvonweiteren

HilfsangebotenfindenSieimAnhangunter ). 

Mehr zum Thema Young Carers bieten der Folder „WHO 
CARES? YOUNG CARERS!“ und die Broschüre  EIN:BLICK 
5 – Pflege, Sozialministerium, sowie die Webseite  sozial 

ministerium.at/youngcarers.

https://www.sozialministerium.at/site/Pension_Pflege/Pflege_und_Betreuung/Betreuende_und_pflegende_Angehoerige//#intertitle-7
https://www.sozialministerium.at/site/Pension_Pflege/Pflege_und_Betreuung/Betreuende_und_pflegende_Angehoerige//#intertitle-7
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Kind und soziale Gruppe

Was bedeutet das Prinzip der Inklusion für 
die Erziehung?

Galt bislang die Integration von behinderten Kindern als 

Leitlinie in Erziehungs- und Bildungsfragen, so geht man 

heute vom Prinzip der Inklusion von Menschen mit Behin-

derungen in allen Lebensbereichen aus. Dieses Prinzip ist 

auch in der 2006 verabschiedeten UN-Konvention über die 

Rechte von Menschen mit Behinderungen verankert (siehe 

auch  EIN:BLICK 8 – Gleichstellung, Sozialministerium) 

und findet ebenso in der Strategie der österreichischen

Bundesregierung zur Umsetzung der UN-Konvention seinen 

Niederschlag (   Nationaler Aktionsplan Behinderung 
2012–2020, Sozialministerium).

Beide Prinzipien versuchen ein Gegengewicht gegen Aus-

grenzungundDiskriminierungzuschaffenunddazubeizutra-

gen, dass es gerade für junge Menschen zur Selbstverständ-

lichkeitwird,auchSpielpartner/innenundFreundinnenund

Freundezuhaben,diez.B.inihrenAusdrucksmöglichkeiten,

ihrem Tempo oder ihrer Leistungsfähigkeit anders sind. Es 

geht somit auch um soziales Lernen und das ist für Kinder mit 

und ohne Behinderung gleich wichtig. Zahlreiche praktische 

Erfahrungen und auch wissenschaftliche Untersuchungen 

der letzten Jahre zeigen, dass von der sozialen Situation in 

integrierten Gruppen alle Kinder, die behinderten und die 

nichtbehinderten,profitieren.

Gemeinsam ist der Integrations- sowie der Inklusionspäda-

gogik auch die Kritik, dass Schüler/innen mit Behinderung 

vom Besuch allgemeiner Schulen oftmals ausgeschlossen 

würden. Nur eine gemeinsame Schule für alle Kinder und 

JugendlichenkönnediesenVerhältnissenentgegenwirken.

Sowohl Anhänger der Integration als auch solche der Inklu-

sion treten für das Recht aller Schülerinnen und Schüler ein, 

unabhängigvonihrenFähigkeitenoderBeeinträchtigungen

sowie ihrer ethnischen, kulturellen oder sozialen Herkunft, 

gemeinsam unterrichtet zu werden. 
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DerBegriffderIntegrationunterscheidetsichabervonjenem

der Inklusion auch dadurch, dass es bei der Integration von 

Menschen immer noch darum geht, Unterschiede wahrzu-

nehmen und zuerst Getrenntes wieder zu vereinen. Das 

Konzept der Inklusion geht hingegen davon aus, dass alle 

Schüler und Schülerinnen mit ihrer Vielfalt an Kompetenzen 

und Niveaus aktiv am Unterricht teilnehmen. Alle erleben und 

nehmen Gemeinschaft wahr, in der jede/r Einzelne seinen/

ihren sicheren Platz hat und somit eine Teilnahme für alle 

SchülerinnenundSchüleramUnterrichtmöglichist.

Sie als Eltern können und sollen selbst entscheiden, ob

Sie Ihr behindertes Kind in einer integrierten Gruppe oder 

in einer Sondereinrichtung unterbringen wollen, um seine 

Entwicklungschancen am besten zu wahren. Prüfen Sie 

vorher die Rahmenbedingungen genau und lassen Sie sich 

vonFachleutenIhresVertrauensberaten.

MöglicherweisewerdenSiebeivorbereitendenGesprächen

auch auf Skepsis oder Ablehnung stoßen. Dahinter steht oft 

einfach Uninformiertheit und Angst vor dem Ungewohnten. 

Lassen Sie sich dadurch nicht entmutigen. Sprechen Sie 

ausführlich über Ihr Kind, seine Möglichkeiten und seine

Bedürfnisse. Nehmen Sie Kontakt zu Elterninitiativen oder 

Vereinen auf, die sich oft schon jahrelang mit diesem Thema 

auseinander setzen (  sieheAnhang).

Wie finde ich einen geeigneten Kindergarten 
für mein Kind?

Der Eintritt in den Kindergarten bedeutet für Ihr Kind einen 

ersten Schritt in die Selbständigkeit. Lassen Sie sich von 

Fachleuten,dieIhrKindbetreuen,überdieambestengeeig-

neteFormderKindergartenunterbringungberaten.Besich-

tigenSieauchselbstdieinFragekommendenGruppenund

besprechenSiealleMöglichkeiten.GeradeimKindergarten,

wo noch weniger Leistungsdruck als in der Schule besteht, 

ist die Motivation zur Aufnahme Kinder mit Behinderungen 

dochgrößer.AndererseitskönnenSiealsElterneinesbe-

hinderten Kindes auch hier schon Schwierigkeiten haben, 
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einegeeigneteEinrichtungzufinden,daesdaraufkeinen

Rechtsanspruch gibt und viele Kindergärten personell und 

räumlich nicht entsprechend ausgestattet sind.

Sie haben grundsätzlich die Möglichkeit, Ihr Kind mit

sonderpädagogischemFörderbedarf ineinemallgemeinen

Kindergarten, einem Kindergarten mit Integrationsgruppen 

oder einem heilpädagogischen bzw. Sonderkindergarten 

unterzubringen. Gemeinsame Erziehung bedeutet gerade im 

Vorschulalter für alle Kinder eine große Chance, weil Kinder 

noch weniger Vorurteile haben und weil das soziale Lernen 

in allen Kindergärten eine wichtige Rolle spielt. 

Achten Sie bei Ihrer Entscheidung auf die Rahmenbedingun-

gen:Gruppengröße,räumlicheGegebenheiten,Fachpersonal,

Therapiemöglichkeiten etc. Informieren Sie die Kindergar-

tenpädagogen/-innen genau über die Möglichkeiten und

Bedürfnisse Ihres Kindes. Wenn Sie sich für einen allgemeinen 

Kindergartenentscheiden,könnteeshilfreichsein,beieinem

vorbereitenden Elterntreffen auch die Eltern der anderen

Kinder zu informieren und so in Ihr Vorhaben einzubeziehen.

Derzeit gibt es zu wenige integrative Betreuungseinrich-

tungen für Kinder. Das erklärte politische Ziel der Bundes-

regierung ist es, bei der Schaffung zusätzlicher und dem

Ausbau bestehender Betreuungsplätze auf den Bedarf, 

pädagogische Erfordernisse, familienähnliche, kindgerechte, 

kundenorientierte,flexibleundbarrierefreieStrukturensowie

aufdie spezifischeSituation allein erziehender Elternteile

Rücksicht zu nehmen.

Was bedeutet das verpflichtende 
Kindergartenjahr für uns?

Füralle Kinder die bis 31.8. ihr fünftes Lebensjahr vollenden, 

gilt eine Pflicht zum Besuch einer institutionellen Kinder-

bildungs- und -betreuungseinrichtung. Die wöchentliche

Besuchspflicht umfasst 20 Stunden an mindestens vier

TagenproWoche.DerzeitlicheUmfangderBesuchspflicht
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entspricht dem Schulunterrichtsjahr unter Berücksichtigung 

von Schulferien und schulfreien Tagen. Fünf zusätzliche

Urlaubswochensindmöglich.

FürbesuchspflichtigeKinder istdie institutionelleKinder-

betreuung im Ausmaß von 20 Wochenstunden kostenlos. 

Für längere Betreuung, die Verpflegung, Ferienzeiten und

besondere Angebote (z. B. Musik, Bewegung, Sprachen, 

kleine Gruppen, Montessori, Bastelbeiträge etc.) können

weitere Kostenbeiträge eingehoben werden.

Sie als Eltern sollen selbst frei entscheiden, und nach ge-

nauem Abwägen aller Vor- und Nachteile, ob Sie Ihr Kind mit 

seinen besonderen Bedürfnissen in einer integrativen Gruppe 

oderineinerSondereinrichtungunterbringenmöchten.Prü-

fen Sie vorher die Rahmenbedingungen genau und lassen Sie 

sichvonFachleutenIhresVertrauensberaten.

Sollten Sie dennoch zu dem Entschluss kommen, dass der 

Kindergartenbesuch eine zu große Belastung für Ihr Kind 

darstellt,sokönnenSieeineAusnahmebewilligung bean-

tragen und ihr Kind zu Hause betreuen.

DieBefreiungvonderBesuchspflichterforderteinenschrift-
lichen Antrag der Eltern bzw. sonstigen mit der Obsorge 

betrauten Personen und hat in Abwägung des Rechts des 

Kindes auf Bildung, der berechtigten Interessen der Eltern 

bzw. sonstigen mit der Obsorge betrauten Personen sowie 

durch der den Einrichtungsbesuch verursachten Belastungen 

für das Kind zu erfolgen. 

Genauere Informationen zur Antragstellung erhalten Sie bei 

den Ämtern der Landesregierung (  sieheAnhang).

Mein Kind braucht spezielle Unterstützung 
und Therapie. Wie kann ich sie finden und 
finanzieren?

Es gibt zahlreiche Therapieformen, die für die Bedürfnisse 

behinderterKinderentwickeltwordensind.Zudenhäufigs-
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tenzählenLogopädiebeiStörungenderSpracheoderdes

Sprachverständnisses, Physiotherapie bei Bewegungsstö-

rungen, Ergotherapie und Musiktherapie z. B. bei Wahrneh-

mungs-oderPersönlichkeitsstörungen,etwabeiStörungen

der motorischen Koordination. Lassen Sie sich bezüglich Art 

und Dauer von Therapien und eventuellen Kombinationen von 

denSiebegleitendenFachleutenberaten.

Das Leben mit einem behinderten Kind bringt auch mit 

sich, dass man sich oft auf langjährige Therapien einstellen 

muss. Dies ist für Eltern und Kind nicht immer einfach. Es 

bedeutet einerseits die eigentlichen Therapiestunden beim 

Logopäden oder der Logopädin, dem Physiotherapeuten bzw. 

der-therapeutinetc.,andererseitsgehörenauchbestimmte

Übungen dazu, die Sie nach den Angaben eines Therapeu-

ten / einer Therapeutin mit Ihrem Kind zuhause durchführen 

sollen. Das kann Ihren Umgang miteinander belasten. Zum 

einenwollenSiemöglichstunbeschwertund„normal“mit

Ihrem Kind umgehen, zum anderen sollen Sie es, soweit das 

möglichist,auchimAlltagfördern.VersuchenSiedabeinicht

um jeden Preis, bestimmte Therapieziele bei Ihrem Kind zu 

erreichen,sondernverlassenSiesichsoweitwiemöglichauf

seine Bereitwilligkeit zum spielerischen Üben.

Und bedenken Sie bitte, dass ein Mehr von Therapiearten 

oder -einheiten nicht unbedingt ein Mehr an Entwicklungs-

förderungfürIhrKindbedeutet.Therapiesollanregenund

fördern;siekannnurwirken,wennsieIhremKindauchFreude

macht und wenn auch Sie selbst dadurch nicht überfordert 

werden,etwadurchlangeundhäufigeFahrtwege.

Die genannten Therapien werden meistens von der zustän-

digen Krankenkasse und im Rahmen der Eingliederungshilfe 

nach dem jeweiligen Landesbehindertengesetz finanziert.

Die Eltern haben meist einen Kostenbeitrag zu leisten, der 

ihren wirtschaftlichen Verhältnissen angemessen ist. Nä-

here Informationen siehe  EIN:BLICK 7 – Finanzielles, 
Sozialministerium.
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Das sind Kann-Leistungen, auf die kein Rechts-

anspruchbesteht.ObundinwelcherHöheSie

diese erhalten, erfahren Sie durch Anfrage bei den 

zuständigen Stellen.

Kann mein Kind mit seinen bisherigen 
Freundinnen und Freunden in dieselbe Schule 
gehen?

FrüherwarmanderMeinung,dassesfürKindermitLern-

schwäche und behinderte Kinder das Beste wäre, in eigenen 

Schulen von speziell ausgebildeten Lehrern und Lehrerinnen 

(Sonderpädagogen und Sonderpädagoginnen) nach einem 

eigenen, einer Behinderungsform entsprechenden Lehrplan 

unterrichtet zu werden. Viele Eltern erlebten in zuneh-

mendem Maß den Sonderschulbesuch ihrer behinderten 

Kinder als soziale Ausgrenzung. Sie wollten, dass ihre Kinder 

gemeinsam mit ihren Spielkameraden und -kameradinnen 

zur Schule gehen und in die Volksschule integriert werden. 

GemeinsamerUnterrichteröffnetdenKinderneinerKlasse

gemeinsameErlebnisseundErfahrungen.ErerfordertFor-

men des Lernens, die für alle Kinder – ob behindert oder 

nicht–eineBereicherungsind(mehrInformationenfinden

Sie in der Broschüre  Von einander lernen, Ratgeber zur 

Integration,BMBWF.

EineBehinderungbzw.dieFeststellungdessonderpädago-

gischenFörderbedarfsstelltsomitkeinenGrundmehrdar,

ein Kind von vornherein vom Besuch der Volksschule auszu-

schließen. Seit 1993 können Sie entscheiden, ob Ihr Kind in 

die Volksschule oder in die Sonderschule gehen soll. Dies ist 

ein wichtiger Schritt auf dem Weg zur Inklusion behinderter 

Menschen in unsere Gesellschaft.

Wenn Sie für Ihr Kind den Besuch einer Volksschulklasse 

erwägen, die einen gemeinsamen Unterricht behinderter und 

nicht behinderter Kinder anbietet, suchen Sie im Schuljahr 

derEinschreibungmöglichstfrühzeitigKontaktzuinFrage

kommenden Schulen sowie zur regional zuständigen Schul-
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behörde(Pflichtschulinspektor/in)undkontaktierenSienach

MöglichkeitEltern,derenKinderbereitseinesolcheKlasse

besuchen.

In einer integrativen Klasse muss auf jedes Kind Rücksicht 

genommen werden. Die Kinder unterscheiden sich mehr als 

in anderen Klassen hinsichtlich ihres Entwicklungsstandes, 

ihrer Erfahrungen und ihres Vorwissens. Diese Unterschiede 

werden beachtet und zum Ausgangspunkt für unterschied-

liche Lernangebote und Lernanforderungen gemacht. In 

einer Integrationsklasse wird üblicherweise neben dem/der 

Klassenlehrer/in eine zweite entsprechend ausgebildete 

Lehrkraft (meist ein/e Sonderpädagoge/Sonderpädagogin) 

eingesetzt.DiebeidenLehrer/innenkönnensichsowohlden

einzelnen Kindern als auch der Klasse als Gemeinschaft in-

tensiverwidmenundsomitindividuelleFortschrittegezielter

fördern.KlassengrößeundmaximaleAnzahlderKindermit

sonderpädagogischem Förderbedarf sind in den Ausfüh-

rungsgesetzen der Bundesländer geregelt. 

Wenn Ihr Kind als einziges Kind mit sonderpädagogischem 

Förderbedarf ineineVolksschulklasseaufgenommenwird,

bestehtdieMöglichkeitdesstundenweisenEinsatzeseiner

zusätzlichen Lehrkraft (Stützlehrer bzw. -lehrerin). Sollte Ihr 

Kind zusätzlich Hilfe bei bestimmten Alltagsverrichtungen 

(z.  B. auf der Toilette, beim Überwinden von Stufen) be-

nötigen,kanneineweitereHilfskraft (z. B.einZivildiener)

angefordert werden.

Wie ist das mit dem sonderpädagogischen 
Förderbedarf?

Wird in einem Verfahren aufgrund eines sonderpädagogi-

schen Gutachtens, das durch ärztliche oder psychologische 

Gutachten ergänzt werden kann, festgestellt, dass Ihr Kind 

sonderpädagogischen Förderbedarf hat, veranlasst die

Bildungsdirektion alle erforderlichen Maßnahmen. Dieses Ver-

fahren kann auf Antrag der Eltern, der Schule oder von Amts 

wegen eingeleitet werden. Sie erhalten einen schriftlichen 
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Bescheid. Gegen die Entscheidung der Bildungsdirektion ist 

eine Beschwerde an das Bundesverwaltungsgericht zulässig. 

SonderpädagogischerFörderbedarfbedeutet,dassIhrKind

jenachArtundSchwereseinerBehinderungFörderungdurch

spezielleMaßnahmenbraucht.InFragekommendabeizum

Beispiel:

• Anwendung eines anderen Lehrplanes, teilweise oder 

zur Gänze

• spezielle Lehrmittel bzw. Lehrmethoden

• zusätzliche Lehrer/innen

• bauliche Veränderungen oder Änderungen bei der 

Ausstattung

• Hilfsmittel 

SchulischeHilfsmittelkönneneinewichtigeUnterstützung

beim Lernen sein. So werden etwa die für blinde und sehbe-

hinderte Schüler und Schülerinnen erforderlichen Hilfsmittel 

(elektronische Lesegeräte, PC-Braillezeilen, PC mit Sprach-

ausgabeusw.)sowiesehbehinderungsspezifischadaptierte

Schulbücher (diese im Rahmen der Schulbuchaktion) zur 

Verfügunggestellt.ZurFinanzierung trägtnebenanderen

Kostenträgern der Unterstützungsfonds für Menschen mit 

Behinderung bei, wenn es sich um Hilfsmittel handelt, die 

zuhause verwendet werden. Informationen erhalten Sie bei 

den Landesstellen des Sozialministeriumservice (   siehe

Anhang). 

Wohin können wir uns wenden, wenn wir uns 
in der Wahrung der Bildungschancen unseres 
behinderten Kindes diskriminiert fühlen?

Seit 2006 gilt in Österreich ein viele Lebensbereiche 

umfassender Diskriminierungsschutz für Menschen mit 

Behinderungen (Bundes-Behindertengleichstellungsgesetz). 

Wenn eine Person aufgrund ihrer Behinderung diskriminiert 

wird, besteht ein Anspruch auf Schadenersatz. Vorher 

muss allerdings ein verpflichtendes Schlichtungsverfahren

beim Sozialministeriumservice durchgeführt werden. Dieses 
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formfreie, niedrigschwellige Verfahren dient dazu, eine 

außergerichtliche Einigung herbei zu führen. Erst wenn die 

Schlichtungsgespräche scheitern, steht der Weg zu Gericht 

offen.

Unter den Geltungsbereich des Bundes-Behindertengleich-

stellungsgesetzes fällt auch der gesamte Bereich der Bun-

desverwaltung und damit der Großteil des Schulwesens, wie 

z. B. die Aufnahme in eine Schule, die Zu- bzw. Aberkennung 

desSonderpädagogischenFörderbedarfsoderdieBeurtei-

lung der schulischen Leistungen. Nähere Informationen zum 

Gleichstellungsrecht und zum Schlichtungsverfahren sind 

im Kapitel → „Lebenswelt“  auf Seite 56ff sowie in   

EIN:BLICK 8 – Gleichstellung, Sozialministerium, enthalten.

Gleichberechtigte Teilhabe am Bildungsbereich ist auch ein 

wesentliches Ziel der UN-Behindertenrechtskonvention, die 

in Österreich mit 26. Oktober 2008 in Kraft getreten ist. Die 

KonventionverpflichtetdieVertragsstaaten,dasRechtvon

Menschen mit Behinderungen auf Bildung anzuerkennen. 

Insbesondere sollen die Vertragsstaaten sicherstellen, dass 

Kinder nicht aufgrund von Behinderung vom allgemeinen 

Bildungssystem ausgeschlossen werden, Zugang zu einem 

integrativen, hochwertigen und unentgeltlichen Unterricht 

an Grundschulen und weiterführenden Schulen haben und 

dass angemessene Vorkehrungen für die Bedürfnisse des 

Einzelnengetroffenwerden.

Ihre nächstgelegene Landesstelle des Sozial-
ministeriumservice ist erste Ansprechstelle in 

allenFragenderGleichstellungvonMenschenmit

Behinderungen (  sieheAnhang).

Wie geht es nach der Volksschulzeit weiter?

Die Erfahrungen auf dem Gebiet der weiterführenden 

Integration haben gezeigt, dass es für behinderte Kinder 

besonders wichtig ist, mit ihren Schulfreunden und -freun-
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dinnen und Klassenkameraden und -kameradinnen in die 

nächste Schulstufe zu wechseln. Mit den Änderungen der 

Schulgesetze 1996 und 2012 wurden die rechtlichen Vor-

aussetzungen dafür geschaffen, dass behinderte Kinder,

die die Volksschule gemeinsam mit ihren nicht behinderten 

Mitschülern und Mitschülerinnen in Integrationsklassen 

absolvierthaben,dieMöglichkeiterhalten,auchweitermit

ihren Kameraden und -kameradinnen die Neue Mittelschule 

oder die Unterstufe einer allgemein bildenden höheren

Schule zu besuchen. Seit 2012 gibt es auch das Recht auf den 

Besuch einer Polytechnischen Schule und einer einjährigen 

FachschulefürwirtschaftlicheBerufe.

Grundsätzlich gilt, dass Sie Anspruch auf integrativen/

inklusiven Unterricht für Ihr Kind haben, nicht jedoch 

darauf, dass dieser in der Schule Ihrer Wahl eingerichtet 

wird. Dies trifft sowohl im Volksschulbereich als auch im

Bereich der Sekundarstufe I bzw. der Polytechnischen Schule 

und einjährigen Fachschule für wirtschaftliche Berufe zu.

Sollte Ihr bevorzugter Schulstandort nicht geeignet sein, 

integrativen/inklusiven Unterricht umzusetzen, hat die  

zuständige Bildungsdirektion dafür Sorge zu tragen, dass 

ein anderer geeigneter Standort die integrative Betreuung 

durchführt. Natürlich besteht auch in der Neue Mittelschule 

dieMöglichkeit,dassIhrKindinFormderEinzelintegration

unterrichtetwirdundzurspeziellenFörderungstundenweise

einen Stützlehrer / eine Stützlehrerin zur Verfügung hat. Die 

Rahmenbedingungen werden durch die Landesausführungs-

gesetze näher bestimmt.

Beraten Sie sich mit Schulfachleuten über den geeigneten 

Schultyp für Ihr Kind. Nähere Informationen erhalten Sie 

in der jeweiligen Bildungsdirektion, beim Österreichischen 

Schulservice und den verschiedenen Elternvereinigungen   

(  sieheAnhang).WeitereInformationendazuerhaltenSie

auch durch die Broschüren  Step by Step – Integration 
in der Sekundarstufe I,BMBWF.
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Wer hilft beim Transport unseres Kindes?

Durch entsprechende Umbaumaßnahmen und Hilfsmittel 

ist es Ihnen gelungen, Ihre Wohnung behindertengerecht 

umzubauen. Ihr Kind kann sich zu Hause so selbständig wie 

möglichfortbewegen.AuchdieBarriereStiegenhauskonnten

Sie mit entsprechenden baulichen Veränderungen oder durch 

den Einsatz von technischen Hilfen überwinden. Wie kommen 

Sie nun von der Haustüre weiter?

Sind Sie für den Transport Ihres Kindes auf den Gebrauch 

einesKraftfahrzeugsangewiesen,sokönnenZuschüssezu

behinderungsbedingten Adaptierungen aus dem Unterstüt-

zungsfonds für Menschen mit Behinderung geleistet werden. 

Wenden Sie sich diesbezüglich an die zuständige Landes-

stelle der Sozialministeriumservice (  imAnhang).

Das sind Kann-Leistungen, auf die kein Rechts-

anspruchbesteht.ObundinwelcherHöheSie

diese erhalten, erfahren Sie durch Anfrage bei den 

zuständigen Stellen.

Wenn das Kfz für Ihr Kind zugelassen ist (bzw. mit einem 

Elternteil mit zugelassen), und Ihrem Kind die Benutzung 

öffentlicherVerkehrsmittelnichtzumutbarist(Eintragungim

Behindertenpass), erhalten Sie vom Sozialministeriumservice 

die Autobahnvignette kostenlos. 

AußerdemgibtessogenannteFahrtendienste,diedenTrans-

port des Kindes von und zur Schule oder Therapieeinrichtung 

übernehmen. Die Kosten werden von der Landesregierung, 

der Krankenversicherung und im Rahmen der Schülerfreifahrt 

vonderFinanzlandesdirektionübernommen.

GezielteBeratungübermöglicheUnterstützungsmaßnahmen

erhalten Sie bei jeder Landesstelle des Sozialministeriumser-

37



EIN:BLICK 1 – Kindheit und Jugend38

vice (weitere Informationen siehe  EIN:BLICK 7 – Finan-
zielles, Sozialministerium).

Mein Kind ist schwerstbehindert.   
Was würde eine Heimunterbringung für uns 
alle bedeuten?

PflegeundBetreuungschwerbehinderterKinderzuHause

bedeutenimmerenormeBelastungenfürdieFamilie,meis-

tens für die Mutter. Oft hat sie dadurch keine Gelegenheit, 

berufstätig zu sein, und läuft damit Gefahr, später nur un-

genügend sozial abgesichert zu sein. Die häusliche Situation 

kannfürdieganzeFamilie,vorallemauchfürGeschwister,so

schwierig werden, dass Sie eine Heimunterbringung erwägen.

BevorSieeinederartigeEntscheidungtreffen,prüfenSie,ob

SiealleMöglichkeitenfamilienentlastenderDiensteinIhrem

Wohn- und Lebensbereich kennen und nutzen. Sehen Sie sich 

auchdieinFragekommendenHeimeanundinformierenSie

sich genau über Betreuungs-, Therapie- und Schulangebote, 

überMöglichkeit tageweiser Unterbringung und natürlich

auchüberBesuchs-undWochenend-bzw.Ferienregelungen.

Ein Kind in einem Heim unterzubringen ist eine weit reichende 

Entscheidung, für die es keine allgemein gültigen Regeln gibt. 

BeratenSiesichdarübermitFachleutenIhresVertrauensund

auchmitEltern,die vielleicht schon vor ähnlichenFragen

gestanden sind. Als Hauptbetreuungsperson müssen Sie 
selbst entscheiden, da Sie ja auch die meiste Belastung 

tragen.Siekönnen IhrKindauchvorübergehend ineinem

Heim unterbringen und diese Entscheidung nach einiger Zeit 

neu überprüfen.

Wie Ihr Entschluss auch ausfällt, er wird Sie auch in Zukunft 

beschäftigen,seiesdurchdiewiederkehrendeFrage,obSie

IhremKinddasLebenaußerhalbderFamiliezumutendürfen

undwollen,oderaberdurchIhrefortdauerndepersönliche

Belastung.



Kind und soziale Gruppe 39

Wenn Sie sich für eine Heimunterbringung entschieden 

haben, lassen Sie sich von niemandem, auch nicht von sich 

selbst, ein schlechtes Gewissen machen. Man setzt einen 

solchen Schritt nur, wenn schwerwiegende Gründe dafür 

sprechen. Und bedenken Sie bitte, dass die Beziehung zu 

IhremKindaufjedenFallweitergehtunddasseinepersönli-

che Entlastung diese entspannen und daher verbessern kann
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Beruf

Was bringt „AusBildung bis 18“ für 
Jugendliche mit Behinderung?

Die österreichische Regierung hat beschlossen, dass alle

Jugendlichen bis 18 in Zukunft in Österreich eine Ausbildung 

überdiePflichtschulehinausmachensollen,umihrweiteres

LebenselbständiggestaltenzukönnenundeinaktiverTeil

der Gesellschaft zu werden. Dies gilt für alle Jugendlichen, 

derenSchulpflichtmit2017geendethat.

Mit der AusBildung bis 18 sollen alle Jugendlichen besser 

auf die Anforderungen der Zukunft vorbereitet werden. Alle 

Jugendlichen unter 18 Jahren, die die Schulpflicht erfüllt

haben, sich dauerhaft in Österreich aufhalten und nicht 

ohnehinindieSchulegehenodereineberuflicheAusbildung

machen, sind Zielgruppe und verpflichtet einer Bildung oder 

Ausbildung nachzugehen. 

Im Sinne der Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

gemäß der UN-Behindertenrechtskonvention gilt dieses Ge-

setz für alle Jugendlichen, d. h. Jugendliche mit Behinderung 

sindnichtausgenommen.UmProblemesofrühwiemöglichzu

erkennen,sindalleElternverpflichtet,zumelden,fallsihrKind

seit vier Monaten keine Schule oder Ausbildung mehr besucht 

(bei Nichtmeldung drohen Strafen bis zu 1.000,00 Euro).

Was passiert, wenn Ihr Kind die 
Ausbildungspflicht nicht erfüllt?

WirddieAusbildungspflichtnichterfüllt,sosollenJugend-

licheübereinmehrstufigesVerfahrenwiederzurückineine

Schule oder berufliche Ausbildung gebracht werden. Das

passiert mit Unterstützung der regionalen Koordinations-
stellen, des Jugendcoachings und des AMS. Die Koordina-

tionsstelle nimmt mit Ihnen und Ihrem Kind Kontakt auf. Das 

Jugendcoaching (→ siehe Seite 43) wird Sie sodann dabei 

unterstützen,einfürIhrKindpassendesAngebotzufinden.

GemeinsammitdenJugendlichenwirdeinpersönlicherPer-
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spektiven- oder Betreuungsplan festgelegt. Darin steht, wie 

dieAusbildungspflichtkonkreterfülltwerdenkann.Daskann

z. B. durch eine Schule, Lehre, weiterführende Ausbildung, 

Teilqualifizierungoder,fallsnötig,vorbereitendeMaßnahmen

oderNachholeneinesPflichtschulabschlusseserfolgen.

FürweitereInformationenstehtIhnendieKoordinierungsstelle

unter  AusBildungbis18.at zur Verfügung (  imAnhang).

Wodurch kann mein Kind bei der Berufswahl 
unterstützt werden?

Berufswahl und -ausbildung sind Themen, mit denen sich 

Ihr Kind und Sie ausführlich werden beschäftigen müssen. 

Berufsorientierung

Berufsorientierung ist ein Thema, das ab der 7. Schulstufe 

eine Rolle spielt und immer mehr an Bedeutung gewinnt. 

AchtenSiedarauf,dassdiegebotenenMöglichkeitengenutzt

werden, wie z. B. die Gelegenheit, weiterführende Schulen, 

Betriebe oder Einrichtungen mit einem Tagesstrukturierungs-

angebot (wie Beschäftigungstherapie) kennen zu lernen.

GrundsätzlichkönnenSiebeiderberuflichenEntscheidungs-

findung Ihrerbehinderten Tochter oder Ihresbehinderten

Sohnes auf Information und Unterstützung von Schule 

(Sonderpädagogisches Zentrum), Arbeitsmarktservice (AMS), 

Sozialministeriumservice, sowie Stellen der Landesregierung 

und in einzelnen Bundesländern auch von der Wirtschafts-

kammer zurückgreifen. Scheuen Sie sich nicht, eine Vielzahl 

an Informationen und Beratung einzuholen, auch wenn Ihnen 

diese zunächst vielleicht unübersichtlich oder widersprüch-

lich erscheinen. Je umfassender Sie sich informieren, umso 

eher gelingt es, eine den Bedürfnissen und Kenntnissen des 

KindesentsprechendeEntscheidungzutreffen.

VersuchenSie,IhrKindalleEntscheidungenmöglichstselbst

treffenzulassen,undunterstützenSieesdabei.Wirwollen
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IhnenimFolgendeneinigeHinweisezudenMöglichkeiten

geben,dieinFragekommen.

NebenumfassenderBerufsberatungsinddiversefinanzielle

UnterstützungennachdemArbeitsmarktförderungsgesetz

(AMFG)möglich(weitereInformationensindaufderWebseite

der Wirtschaftskammer unter  berufsinfo.at abrufbar).

Berufsfindung

Zumeist erfolgt schon während der Schulzeit eine Aus-

einandersetzung mit den Berufschancen der Jugendlichen. 

TeilweisekönnenauchdieKlassenlehrer/innenersteAnhalts-

punkte zu ihrer Leistungsfähigkeit geben. Zum Teil haben sich 

währendderSchulzeitMöglichkeitenzuBetriebsbesuchen

oder einer Berufserprobung ergeben. Wenn sich mit Ende 

der Schullaufbahn noch kein klarer Weg abzeichnet, sind 

die Jugendcoaches des Netzwerkes Berufliche Assistenz

sowie die Jugendberater/innen des AMS Anlaufstellen für 

Beratung. Dabei werden Leistungsdiagnosen erstellt, realis-

tische Berufsperspektiven erarbeitet, die soziale Kompetenz 

gefördertundErprobungimBerufslebengeboten.Nähere

Informationen erhalten Sie beim AMS (weitere Informationen 

findenSieaufderWebseitederWirtschaftskammerunter

 wko.at/service/bildung-lehre/bildung-beruf-information.

html).

Messeveranstaltungen wie die BeSt (Messe für Beruf, Studium 

und Weiterbildung) oder die BIM (Berufs- und Studieninfor-

mationsmesse)sindeineweitereMöglichkeitdasAngebotan

Berufs-undAusbildungsmöglichkeitenfürjungeMenschen

kennenlernenundvergleichenkönnen.DieseMessenbieten

auch gezielte Informationen für Menschen mit Behinderungen 

an.EineMöglichkeit,dieSienutzensollten.

Beachten Sie bitte, dass Sie Ihren Anspruch auf Transfer-

leistungenfürIhrKind(z.B.erhöhteFamilienbeihilfeoder

auchWaisenrente)verlierenkönnen,wenneseinordentliches

Dienstverhältnis antritt, und dabei entsprechende Verdienst-

grenzenerreicht.DieseTransferleistungenkönnenabernach

http://www.berufsinfo.at
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/bildung-beruf-information.html
https://www.wko.at/service/bildung-lehre/bildung-beruf-information.html
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einemgescheitertenArbeitsversuchwiederaufleben.Mehr

Informationen zur erhöhten Familienbeihilfe finden Sie in

 EIN:BLICK 7 – Finanzielles, Sozialministerium.

NetzwerkBeruflicheAssistenz(NEBA)des
Sozialministeriumservice

Seit 2012 bietet das Sozialministeriumservice ein vernetz-

tes Instrumentarium von Unterstützungsmaßnahmen für 

Menschen mit Behinderungen und andere benachteiligte 

Gruppen, die bezahlte Arbeit am regulären Arbeitsmarkt 

sicherstellen und erhalten sollen. Für die Zielgruppe der

Jugendlichen mit Behinderung im Übergang von Schule zu 

Beruf werden folgende Leistungen angeboten: 

• Jugendcoaching

• Produktionsschule

• Berufsausbildungsassistenz

• Arbeitsassistenz

• Jobcoaching

Jugendcoaching

Der Schwerpunkt dieses Angebots liegt auf Schülerinnen 

und Schülern ab dem Besuch des individuellen 9. Schuljahres. 

AberauchJugendlicheaußerhalbdesSchulsystemsgehören

zur Zielgruppe. Ziel ist es, jungen Menschen in Österreich 

einehöhereQualifikationunddamitbessereChancenauf

dem Arbeitsmarkt zu ermöglichen. Mit dem Abgang aus

derPflichtschulefehltfürausgrenzungsgefährdeteJugend-

liche, insbesondere Jugendliche mit Behinderung oder mit 

sozialemotionaler Beeinträchtigung, ein flächendeckendes

Auffangnetzbzw.Betreuungssystem.Jugendcoaches haben 

die Aufgabe, gemeinsam mit Ihnen als Betroffenen das

individuell am besten geeignete Maßnahmenpaket zu Ihrer 

beruflichenIntegrationfestzulegen.

Das Jugendcoaching ist in drei Stufen der Unterstützung 

aufgebaut, wobei alle Jugendlichen die Stufe 1 absolvieren. 

DieStufen2oder3könnenimAnschlussinAnspruchge-
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nommen werden. Die Maximaldauer der Maßnahme beträgt 

ein Jahr.

Unter Einbeziehung des relevanten Umfelds wird eine 

Analyse der Stärken und Fähigkeiten und, mittels prakti-

scher Erfahrungen auf dem Arbeitsmarkt, ein Matching mit 

Anforderungen der Berufswelt durchgeführt. Probleme, die 

eine nachhaltige Integration in ein weiterführendes Ausbil-

dungssystemverhindernkönnten,werdenidentifiziert,und

gemeinsam mit den Jugendlichen und deren Umfeld wird 

aktivaneinerProblemlösunggearbeitet.InZusammenarbeit

mit kooperierenden Stellen werden individuelle Empfehlun-

gen für die weitere Zukunftsplanung erarbeitet sowie kurz-, 

mittel-undlangfristigeZieledefiniert.

WeitereInfosfindenSieauf  neba.at/jugendcoaching sowie 

in der Broschüre  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium.

Produktionsschule

In einer Produktionsschule werden Jugendliche ausbildungs-

fitgemacht,diesichnachAbsolvierungderSchulpflichtfür

eine Berufsausbildung entschieden haben und deren Berufs-

wunsch zum aktuellen Zeitpunkt zwar klar scheint, sie aber 

wegenDefiziteimBereichdefinierterBasiskompetenzen(wie

z. B. bei Anwendung neuer Medien oder mangelnde soziale 

Kompetenzen) mit der Absolvierung einer Berufsausbildung 

(oderTeilqualifizierung)überfordertsind.

Sie erhalten Unterstützung beim Erwerb der Kompetenzen 

und Kulturtechniken, die die Einstiegsvoraussetzungen für 

jenes Berufsbild darstellen, das ihren Möglichkeiten am

besten entspricht und ihnen ausgehend vom individuellen 

Potential auch die besten Entwicklungschancen bietet.

Das Angebot der Produktionsschule kombiniert praktisches 

Tun mit kognitiven Lernleistungen sowie Sport. Ergänzend 

wird individuelles Coaching angeboten. Damit soll gewähr-

http://www.neba.at/jugendcoaching
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leistet werden, dass die Jugendlichen erkennen, in welchen 

Bereichen und auf welche Weise sie sich neue Kompeten-

zen aneignen können. Sie sollen Selbstbewusstsein und

Selbstvertrauen erlangen und so gezielt Bereiche trainieren 

und entwickeln, die für den Einstieg in die Ausbildung im 

Wunschberufbenötigtwerden.

Produktionsschulen bestehen aus vier Säulen:

• In Trainings-Modulen mit den Schwerpunkten Aktivie-

rung,ÜbungundSpezialisierungkönnendieJugendli-

chen üben, welcher Beruf zu ihnen passt und sich dann 

auf diese Berufs-Ausbildung spezialisieren.

• Coaching: Ein Coach begleitet die Jugendlichen 

während der gesamten Dauer und bespricht mit ihnen 

gemeinsamdieerzieltenFortschritte,betreutsie

bei den Lehrgängen zur Berufserprobung in Wirt-

schaftsbetrieben oder plant mit ihnen die nächsten 

Ausbildungsschritte.

• In der Wissens-Werkstatt werden die für den 

nächsten Ausbildungsschritt notwendigen Kom-

petenzen konzentriert und optimal trainiert (z. B. 

Bewerbungs-Training).

• SportistgutfürdieFitnessunddieGesundheitund
hilft, sich bei Arbeit und beim Lernen zu konzentrieren. 

Daher hat Sport auch einen hohen Stellenwert bei 

der Produktionsschule und wird in unterschiedlichen 

Anforderungsniveaus angeboten.

Am Ende der Maßnahme wird eine Zukunftsmappe überge-

ben, in der alle Ausbildungs-Unterlagen mit den gemeinsam 

erarbeiteten Zielen und andere wichtige Informationen für 

die nächsten Schritte enthalten sind.

Voraussetzung für die Teilnahme an der Produktionsschule ist 

ein absolviertes Jugendcoaching (→  siehe Seite 43) und 

die Meldung beim AMS. Die Kontaktdaten der Jugendcoa-

ching-Berater/innenfindenSieauf  neba.at/anbieter-innen. 
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Während der Dauer der Maßnahme erhalten die Teilnehmer/ -

-inneneinefinanzielleAbsicherungdesAMS(  ams.at). 

Wenn Sie an diesem Angebot interessiert sind und wissen 

wollen, ob in Ihrer Nähe ein entsprechendes Projekt besteht, 

kann Ihnen die Landesstelle des Sozialministeriumservice 

InformationenundAdressenanbieten.WeitereInfosfinden

Sie auf der Webseite  neba.at/produktionsschule sowie in 

der Broschüre  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium.

Berufsausbildungsassistenz im Rahmen der 
integrativen Berufsausbildung

Dieses Angebot wurde für Jugendliche mit besonderen 

Bedürfnissen geschaffen, denen die Absolvierung einer

„üblichen“Lehrenichtmöglichist.DurchneueFormender

BerufsausbildungkönnendieindividuellenBedürfnissevon

benachteiligten Jugendlichen ganz gezielt berücksichtigt 

werden. So wird die Ausbildung entweder als eine Lehraus-

bildung mit einer um bis zu zwei Jahren verlängerten Lehrzeit 

gestaltetodereswerdenimRahmeneinerTeilqualifikation

nur bestimmte Teile eines Berufsbildes erlernt. 

DurchdieMöglichkeiteinermaßgeschneidertenAusbildung

kann auf die individuellen Bedürfnisse ganz gezielt einge-

gangen werden. Die Jugendlichen werden während der ge-

samten Ausbildungszeit von der Berufsausbildungsassistenz 

begleitet und unterstützt. 

Zunächst wird ein Lehr- bzw. Ausbildungsvertrag abge-

schlossen. Dabei übernehmen die Berufsausbildungsassis-

tenten/-assistentinnen die Formalitäten der Abwicklung.

Während der Ausbildung wird auf regelmäßigen Kontakt zum 

Betrieb und zur Berufsschule geachtet, um etwaige auftre-

tende Probleme oder Schwierigkeiten bereits frühzeitig zu 

erkennenunddaraufreagierenzukönnen.Soistgewährleis-

tet, dass die Berufsausbildungsassistenten / -assistentinnen 

inKrisenzeitenvorOrtunterstützenkönnen.

https://www.ams.at
http://www.neba.at/produktionsschule
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Sie helfen den Auszubildenden bei der Bewältigung des 

Erlernens der Ausbildungsinhalte, indem sie Lernhilfen vor 

und während des Berufsschulbesuches organisieren. Im 

Bedarfsfall binden sie zusätzlich Jobcoaches ein, die die 

Ausbildner/innen im Betrieb vor Ort unterstützen. In der 

kritischen Phase des Ausbildungsabschlusses übernehmen 

die Berufsausbildungsassistentinnen und -assistenten die 

Vorbereitung auf die Lehrabschlussprüfung bzw. die Orga-

nisationderAbschlussprüfungbeieinerTeilqualifikation.

WeitereInformationenfindenSieunter  neba.at/berufs-

ausbildungsassistenz sowie auf  help.gv.at/ unter der 

RubrikMenschenmitBehinderungen/Teilqualifikation/Lehre

in verlängerter Lehrzeit.

Jugendarbeitsassistenz

Arbeitsassistenz beruht auf dem Gedanken, Menschen mit 

Behinderungen durch intensive persönliche Vorbereitung,

Beratung und Begleitung bessere Chancen auf Integration 

ineinreguläresArbeitsverhältniszuermöglichenbzw.einen

drohenden Verlust des Arbeitsplatzes abzuwenden. Die 

Arbeitsassistentinnen und -assistenten bieten Menschen 

mit Behinderungen Unterstützung bei der Suche, Erlangung 

und Sicherung von Arbeitsplätzen. Das Serviceangebot der 

Arbeitsassistenz steht auch Betrieben, die Menschen mit 

Behinderungen beschäftigen wollen, zur Verfügung. 

Ein wichtiger Teil dieses Angebotes ist neben der Beratung 

und Betreuung auch das Kontakthalten mit Behörden,

förderndenStellenundanderenKooperationspartnernund

-partnerinnen, sowie bei Bedarf auch medizinischen Institu-

tionen. In einer Abklärungsphase wird ein Begleitungsziel 

erarbeitet, mit dem Dienstgeber / der Dienstgeberin Kontakt 

aufgenommenundeinNeigungs-undEignungsprofilerstellt.

Um einen konkreten Arbeitsplatz zu erlangen wird Unter-

stützung bei der aktiven Arbeitsplatzsuche angeboten und 

werden Betriebe entsprechend beraten. Die Arbeitsassistenz 

steht dem Arbeitnehmer / der Arbeitnehmerin auch in der 

Einarbeitungszeit (bis zu drei Monate) zur Verfügung.
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Droht ein Arbeitsplatzverlust, bietet die Arbeitsassistenz 

ebenfalls ein umfassendes Beratungs- und Unterstützungsan-

gebot an. Sie nimmt bei Bedarf Kontakt zu den Betrieben auf 

und vermittelt in Gesprächen mit Vorgesetzten. In konkreten 

Fällen wird auch die Zusammenarbeit mit medizinischen

Diensten, sozialen Einrichtungen und anderen Organisationen 

gesucht.

WeitereInfosfindenSieauf  neba.at/arbeitsassistenz sowie 

in der Broschüre  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium.

Das Jugendcoaching, die Produktionsschule, die Berufsaus-

bildungsassistenz und die Jugendarbeitsassistenz werden 

ausMitteldesEuropäischenSozialfonds(ESF)kofinanziert.

Jobcoaching

Diese Dienstleistung richtet sich an private Unternehmen, 

die Menschen mit Behinderungen einstellen und beschäf-

tigen wollen. Jobcoaching bietet direkte, individuelle Un-

terstützung am Arbeitsplatz. Das Ziel ist die optimale und 

nachhaltige Inklusion von Menschen mit Behinderungen bzw. 

Beeinträchtigung im Berufsleben. Dabei werden sowohl die 

fachlichen und kommunikativen als auch die sozialen Kompe-

tenzenderMitarbeiterinnenundMitarbeitergefördert,damit

sie die gestellten Anforderungen dauerhaft eigenständig 

erfüllenkönnen.BesondersMenschenmitLernbehinderung

benötigendiese.

Die Jobcoachingteams arbeiten beratend, begleitend und 

unterstützend. Frauen und Männer mit Beeinträchtigung

sollen zur selbstständigen Bewältigung ihres Arbeitsalltags 

befähigt werden. Die Dauer der Einschulung wird mit dem 

Betrieb individuell vereinbart und kann sich bis zu sechs 

Monate erstrecken. Auch bei bestehenden Dienstverhält-

nissen, bei denen eine Verbesserung der Leistungsfähigkeit 

oder eine Umschulung erforderlich ist, oder bei sonstigen 

Schwierigkeiten bzw. Unsicherheiten stehen die Jobcoaches 

unterstützend zur Seite. 

http://www.neba.at/arbeitsassistenz
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Für eine erfolgreiche Inklusion am Arbeitsmarkt ist eine

intensiveZusammenarbeitmitBehördenundandereninsti-

tutionellen Einrichtungen (wie z. B. dem regionalen Arbeits-

marktservice, der jeweiligen Berufsschule, etc.) sowie den 

Wirtschaftsbetrieben in der jeweiligen Region unerlässlich. 

Weitere Infos dazu siehe  neba.at/jobcoaching.

Lehrlingsausbildung

Sollten Sie für Ihre Tochter, Ihren Sohn schon einen Ausbil-

dungsbetrieb gefunden haben, so ist es dennoch sinnvoll, 

sich mit dem AMS und dem Sozialministeriumservice in 

Verbindung zu setzen, da es sowohl für den Lehrling, wie 

auch für die Lehrberechtigten Vergünstigungen geben kann.

Es erweist sich aber für junge Menschen mit Behinderun-

gen oftmals als schwierig, einen Ausbildungsplatz für den 

gewünschten Beruf zu finden.Menschenmit einer Behin-

derung, die diese Form der Berufsausbildung anstreben,

sollten unbedingt vorher mit der Leitung der Berufsschule 

Kontakt aufnehmen, um zu klären, ob der Schulbesuch mit 

dervorliegendenBehinderungmöglichist.FürJugendliche

mitKörper-oderSinnesbehinderungen,diekeineLehrstelle

ineinemBetriebmitnichtBehindertenfindenkönnen,gibtes

„besondereselbständigeAusbildungseinrichtungen“.Sollte

eineUnterstützungsmöglichkeitdurcheinenVereinmöglich

sein, so sollten Sie auch darauf zurückgreifen. Außerdem 

gibt es in einzelnen Bundesländern eigene Einrichtungen und 

Projekte,diehieransetzen.FinanzielleHilfenundBeratung

bieten das AMS, die Landesstellen des Sozialministerium-

serviceunddieLänder.InformationdazufindenSieaufder

Webseite der Wirtschaftskammer unter  wko.at/service/

bildung-lehre/bildung-beruf-information.html sowie unter 

 help.gv.at/ unter der Rubrik Lehre.
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Berufsausbildungseinrichtungen

Diese sind je nach Einrichtung unterschiedlich angelegt und 

dementsprechend für unterschiedliche Ausgangslagen von 

jungenMenschenmit Behinderungen ein möglicherWeg.

DieseFormenderberuflichenVorqualifikationsindzumeist

mit internatsähnlicher Unterbringung verbunden. Hier kann 

ebenfalls der/die Jugendberater/in des AMS nähere Auskunft 

geben. 

Arbeitstraining

In eigenen Arbeitstrainingszentren soll eine Steigerung der 

Belastbarkeit und der Arbeitsleistung erreicht werden. Die 

Aufenthaltsdauer ist zeitlich befristet. In verschiedenen Be-

reichen(z. B.Trainingsbüro,HolzwerkstattoderBuchbinderei)

werden Verlässlichkeit, Pünktlichkeit und Zusammenarbeit 

geübt.

Arbeitserprobung

Die Arbeitserprobung steht meist am Beginn eines Arbeits-

verhältnisses. Hier soll überprüft werden, ob der junge 

Mensch für einen konkreten Arbeitsplatz geeignet ist. Auch 

Arbeitserprobungistzeitlichbefristet.EsgibtMöglichkeiten

fürFörderungendurchdasAMS.

BesucheinerHöherenSchule–Studium

Wenn sich in der letzten Phase der Pflichtschule gezeigt

hat,dassIhrKindeineweiterführendehöhereoderberufs-

bildende Schule besuchen kann, so ist dringend anzuraten, 

sich ein konkretes Bild von Schule und Schulweg zu machen. 

AlleSchulenbietendazueinen„TagderoffenenTür“an,bei

dem Sie und Ihr Kind zumeist schon einen guten Eindruck 

überdiedortigenBedingungenerhaltenkönnen.

Sollten Sie eine der Schulen in die engere Wahl gezogen 

haben, so suchen Sie den Kontakt mit der Schulleitung, 
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um zu klären, inwieweit die Schule auf die Bedürfnisse von 

Jugendlichenmit Behinderung eingehen kann.Möglicher-

weisekannIhnenauchdiefürIhrKindanderPflichtschule

vorhandene Stützlehrkraft Entscheidungshilfe zur Schulwahl 

bieten oder Kontakte zur Betreuung an einer weiterführenden 

Schule herstellen.

Wenn das Kind für den Besuch einer weiterführenden Schule 

zwar geeignet, aber kein entsprechendes Schulangebot 

vorhanden ist, so kann Ihnen die Jugendberatung des AMS 

weiterhelfen. Manche weiterbildende Schulen sind aufge-

schlossen gegenüber Schülerinnen und Schülern mit Behin-

derungen, es gibt auch Schulen, die sich auf die Ausbildung 

von behinderten Menschen spezialisiert haben. Diese bieten 

meist internatsmäßige Unterbringung an.

FüreineweiterführendeSchulbildungsindfinanzielleUnter-

stützungen (Schüler- und Studienbeihilfen) durch das Sozi-

alministeriumservicemöglich.ZuhausebenötigteHilfsmittel

und Arbeitsbehelfe (etwa für sinnesbehinderte Jugendliche) 

könnenebenfallsdurchdasSozialministeriumservicefinan-

ziert werden, für Hilfsmittel in der Schule ist der Schulerhalter 

zuständig.AuskünftekönnenSieauchbeidenBehinderten-
beauftragten erhalten, die es in den Behindertenreferaten 

der Hochschülerschaft gibt. Sie beraten in Studienfragen, 

helfen bei der Studienorganisation und bei der Geräte- und 

Arbeitsmittelbeschaffungundsindinsgesamtbemüht,den

behinderten Studenten und Studentinnen den Universitäts- 

und Hochschulzugang zu erleichtern (  sieheAnhang).

Klarheit, ob Sie nach den geltenden Bestimmungen 

Ansprüche haben, erhalten Sie durch Anfrage bei 

den zuständigen Stellen.
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... und was sind eigentlich begünstigte 
Behinderte?

Ihr Kind kann dem Personenkreis der begünstigten Behin-

derten zugerechnet werden, wenn es nicht in Schul- oder 

Berufsausbildung steht, einen Grad der Behinderung von min-

destens50%hatundösterreichischerStaatsbürger/Staats-

bürgerinist(AusnahmengibtesetwafürKonventionsflücht-

linge und EWR-Bürger und Bürgerinnen). Die Begünstigung 

wird auf Antrag vom Sozialministeriumservice festgestellt. 

SiekanndurcheineVielzahlvonFörderungendenZugang

Ihres Kindes zum Arbeitsmarkt erleichtern, und durch einen 

verstärkten Kündigungsschutz einen vorhandenen Arbeits-

platzsichernhelfen.DetailliertereInformationenfindenSie

in der Broschüre  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium.

FürgenauereAuskünftestehtIhnendiejeweilige

Landesstelle des Sozialministeriumservice als 

Kompetenzzentrum in allen Angelegenheiten von 

Menschen mit Behinderungen gerne zur Verfügung 

(  sieheAnhang).

… und wie ist mein behindertes Kind 
vor Diskriminierung in der Arbeitswelt 
geschützt?

Mit 1. Jänner 2006 trat das Gleichstellungspaket in Kraft. 

Im Zuge dessen gilt für Menschen mit Behinderungen im 

Bereich der Arbeitswelt ein gesetzlich geregelter Schutz 
vor Diskriminierungen auf Grund einer Behinderung (Novelle 

zum Behinderteneinstellungsgesetz). 

Zum geschützten Personenkreis zählen 

• körperlich,geistig,psychischodersinnesbehinderte

Menschen. 

• DiesemüssendieVoraussetzungenfürdieZugehörig-

keit zum Personenkreis der begünstigten Behinderten 
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nicht erfüllen, aber es muss ein unmittelbarer Zusam-
menhang zwischen Behinderung und Diskriminie-
rung bestehen.

• Auch Menschen, die auf Grund ihres Naheverhältnisses 

zu einer Person wegen deren Behinderung diskriminiert 

werden sind unter bestimmten Voraussetzungen vor 

Diskriminierunggeschützt(z. B.wennSiealsElternteil

eines behinderten Kindes wegen dessen Behinderung 

in der Arbeitswelt weniger günstig behandelt werden).

• Der Diskriminierungsschutz gilt für alle Arbeitneh-
mer/-innen und Lehrlinge in der Privatwirtschaft 

sowie im Bundesdienst.

• Ausgenommen sind Personen, die bei Ländern oder 

Gemeinden beschäftigt sind sowie land- und forst-

wirtschaftliche Arbeiter (fällt in die Zuständigkeit der 

Länder).

Der Diskriminierungsschutz gilt insbesondere

• bei der Einstellung

• beim Entgelt

• bei freiwilligen Sozialleistungen

• bei den sonstigen Arbeitsbedingungen

• bei Schulungen

• beiBeförderungen

• bei der Beendigung des Arbeitsverhältnisses (Kündi-

gung oder Entlassung)

• beimZugangzuBerufsberatungundberuflicher

Weiterbildung

• bei der Mitgliedschaft in Interessensvertretungen

• beim Zugang zu selbständiger Erwerbstätigkeit.

Auch Anweisung zur Diskriminierung sowie Belästigung 

wegen einer Behinderung stellen Diskriminierungen dar. 

DetaillierteInformationendazufindenSieindenBroschüren

 EIN:BLICK 8 – Gleichstellung, Sozialministerium, sowie 

  EIN:BLICK 2 – Arbeit, Sozialministerium (siehe auch 

unter →  Was bedeutet Gleichstellung von Menschen mit

BehinderungenimtäglichenLeben?“ auf Seite 56).
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Weiters ist durch eine Novelle zum Bundesbehindertengesetz 

die Einrichtung eines unabhängigen Behindertenanwalts 

beim Sozialministerium erfolgt (  sieheAnhang).

... und wenn Berufsausübung nicht mehr in 
Frage kommt?

Wenn ein Arbeitsverhältnis bereits bestanden hat, jedoch 

trotz aller Bemühungen nicht aufrechterhalten werden kann, 

bestehtdieMöglichkeit,umeinePensionwegengeminderter

Arbeitsfähigkeit(z. B.Invaliditätspension)anzusuchen.Bei

einem Alter unter 27 Jahren ist im Allgemeinen Sozialversi-

cherungsgesetz eine Ausnahmeregelung zur Erfüllung der 

so genannten Wartezeit vorgesehen. Statt der sonst vorge-

schriebenen60VersicherungsmonategenügenindiesemFall

sechs Monate, um einen Anspruch zu begründen.

Beschäftigungstherapie bzw. Tagesstruktur

WenneineberuflicheEingliederungnichtmöglichist,sollten

SieeineberufslaufbahnähnlicheLösungfürIhrKindanstre-

ben.BeieinersolchenLösungistIhrKindnachAbsolvierung

derSchulpflichtuntertags ineinergeeignetenEinrichtung

untergebracht, bleibt aber nach wie vor im gewohnten Um-

feld. Es gibt Angebote, die etwas mehr in Richtung Arbeit und 

Produktivität gehen, andere sind eher kreativ/therapeutisch 

ausgerichtet. Die Eingliederung in eine tagesstrukturierende 

EinrichtungsichertmeisteinebessereEntwicklung,ermög-

licht Sozialkontakte wie vorher die Schule und ist für Ihr 

Kind ein weiterer Schritt hinaus aus seinem Elternhaus. Das 

entlastet auch Sie von der Sorge um die Zukunft und den 

Verbleib Ihres Kindes, wenn Sie einmal nicht mehr voll und 

ganz einsatzfähig sein werden.

Diese Maßnahmen werden aus der Behindertenhilfe der 

Länderfinanziert.Durch fachkundigeBetreuungundsinn-

volleBeschäftigungsollenvorhandeneFähigkeitenweiter-
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entwickelt werden. Die Aufnahme in eine Einrichtung der 

BeschäftigungstherapieerfolgtnachAnhörungeinesTeams

von Sachverständigen.

In einer derartigen Tagesstruktur erhält Ihr Kind keine Ent-

lohnung,wohlaberTaschengeld.Aufbestehendefinanzielle

Leistungen, wie z. B. Familienbeihilfe oder eine allfällige

Hinterbliebenenpension, hat die Unterbringung keinen 

Einfluss. Auch die Möglichkeiten zur Mitversicherung bei

Angehörigenändernsichnicht.Esistjedochmöglich,dass

einTeildesPflegegeldeseinbehaltenwird,wennIhrKindin

derTagesstrukturauchPflegeinAnspruchnimmt.

Wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter in eine solche Einrichtung 

aufgenommen wird, kann dies auch eine vorübergehende 

Maßnahme sein. Gerade junge Menschen mit Behinderun-

genkönnendurchReifungbelastbarerundleistungsfähiger

werden. 

FragenSieregelmäßigbeidenBetreuernundBetreuerinnen

nach und beobachten Sie selbst Ihr Kind. Vielleicht ist ein 

späterer Wechsel in ein Arbeitsverhältnis, eventuell durch 

Unterstützung eines Arbeitsassistenten / einer Arbeits-

assistentin,möglich.
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Lebenswelt

Was bedeutet Gleichstellung von Menschen 
mit Behinderungen im täglichen Leben?

Mit dem seit 2006 geltenden Bundes-Behindertengleich-
stellungsgesetz gilt für Menschen mit Behinderungen ein 

gesetzlich geregelter Schutz vor Diskriminierungen auf 

Grund einer Behinderung.

Der Diskriminierungsschutz gilt 

• für körperlich, geistig, psychisch oder sinnesbehin-
derte Menschen;

• auch Menschen, die auf Grund ihres Naheverhält-
nisses zu einer Person wegen deren Behinderung 

diskriminiert werden, wie z. B. Angehörige, Lehrer/ 
-innen oder Betreuer/innen, sind geschützt;

• die Behinderung darf nicht nur vorübergehend sein, 

sondern muss länger als sechs Monate andauern;

• zwischen Behinderung und Diskriminierung muss ein 

unmittelbarer Zusammenhang bestehen.

Der Schwerpunkt des Geltungsbereiches liegt im privatrecht-

lichen Bereich auf dem Verbraucherschutz.Imöffentlichen
Bereich umfasst das Gesetz die gesamte Bundesverwaltung 

inklusivederSelbstverwaltungskörper.Darunterfallenauch

große Teile des Schulwesens und der Bereich der Universi-

tätenundFachhochschulen.

Was sind die Rechtsfolgen einer Verletzung 
des Diskriminierungsverbotes und wie 
komme ich als Betroffene/r zu meinem 
Recht?

Um Ihr Recht auf Gleichstellung durchzusetzen besteht bei 

Verletzung des Diskriminierungsverbotes 

• Anspruch auf Schadenersatz 
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• dieMöglichkeitderEinklagbarkeit bei den Gerichten 

(Achtung: Besonderheiten im Amtshaftungsverfahren), 

sowie

• dieMöglichkeiteinerVerbandsklage durch den Ös-
terreichischen Behindertenrat den Klagsverband zur 
Durchsetzung der Rechte von Diskriminierungsop-
fern oder den Behindertenanwalt (  sieheAnhang)

beiFällenvonallgemeinemrechtlichenInteresse.Für

den Bereich privater Versicherungen gibt es eine spezi-

elle Verbandsklage, die von den drei oben angeführten 

Stellen eingebracht werden kann.

Vor gerichtlicher Geltendmachung ist aber ein Schlichtungs-
verfahren beim Sozialministeriumservice durchzuführen. Das 

SozialministeriumservicebietetdabeiauchdieMöglichkeit

einer Mediation durch eine/n externe/n Mediator/in kos-

tenfrei an. 

Ausgebildete Schlichtungsreferenten und -referentinnen 

sind Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen des Sozialministeri-

umservice und fungieren in der Schlichtung als neutrale 

Vermittler/innen. Die Aufgabe der Schlichtung ist, eine 

GesprächsbereitschaftzwischendenBeteiligtenzuermögli-

chen. In der Mediation unterstützten externe Mediatoren und 

Mediatorinnen die Beteiligten bei der Wahrung der Interessen 

sowieBedürfnisse,ermöglicheneinkonstruktivesGespräch

undhabendieKlärungbzw.LösungdesKonflikteszumZiel.

Mediation bzw. Schlichtung bieten die beste Chance, schnell 
und kostensparend nachhaltige Lösungen zu erarbeiten,
die für alle Beteiligten einen Gewinn darstellen. Den exter-

nenMediator/DieexterneMediatorinkönnenSiesichaus

der Mediatorinnenliste des Sozialministeriumservice selbst 

auswählen (Link siehe im Anhang unter ). Durch eine 

gütliche Einigung kann ein Gerichtsverfahren vermieden 

werden, deren Ausgang oft nicht vorhersehbar ist. Sollte 

es dabei doch zu keiner Einigung kommen, so hemmt das 

SchlichtungsverfahrenalleFristen.
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DetailliertereInformationendazufindenSieindenBroschü-

ren  EIN:BLICK 8 – Gleichstellung sowie  EIN:BLICK 
2 – Arbeit, Sozialministerium. (Siehe auch unter → „Was

bedeutet Gleichstellung von Menschen mit Behinderungen 

imtäglichenLeben?“ auf Seite 56) 

Was kann mir und meinem Kind sonst noch 
helfen, unser Leben gut zu bewältigen?

FürIhrKindistesgenausowichtig,Kontaktzunichtbehin-

derten Kindern wie zu anderen mit Behinderungen zu haben. 

Auch Ihr Kind soll die Chance haben zu lernen, auf andere 

Rücksicht zu nehmen, weil sie schwächer, unbeholfener, lang-

samer etc. sind. Ihr Kind kann einmal auch die Beschützerrolle 

übernehmen. Oft genug ist die Situation umgekehrt. Genauso 

wiefürIhrKindistesauchfürSieundIhreFamiliewichtig,

mit Menschen in gleicher Situation Kontakt zu haben, über die 

gleichenProblemeundErfahrungenredenzukönnenundzu

erfahren,wieanderedamitumgehenundwelcheLösungen

sie gefunden haben. Sie erleben gleichzeitig, dass Sie und 

Ihr Kind nicht die Einzigen sind, die mit hohen Randsteinkan-

ten, fehlenden Liften, unwilligen Kellnern oder Kellnerinnen 

und Hotelwirten und -wirtinnen zu kämpfen haben. Gleiche 

Erfahrungen stärken den Einzelnen und helfen, die eigenen 

Interessen zu erkennen und Rechte durchzusetzen. 

In den unterschiedlichsten Lebensbereichen finden sich

Gruppen von Menschen, die Gleiches tun. Denken Sie 

nur an Tennisvereine, Mietervereinigungen, Verkehrsclubs, 

Gewerkschaften, Markenvereine, Frauengruppen etc. Oft

findensichauchMenschen,diemitgleichenProblemenzu

tun haben, zu so genannten Selbsthilfegruppen zusammen. 

IhrZielist,auftretendeProblemezubesprechen,Lösungen

zusuchenundletztlichgemeinsamWegezufinden.Diese

Gruppen sind eine wichtige Hilfe, um einerseits die ganz 

persönlichenSchwierigkeitenzumeisternundandererseits

miteinanderöffentlichesInteresseundVerständniszuerrei-

chen. Viele dieser Gruppen spielen eine wichtige Rolle in der 

Behindertenpolitik (z.  B. Österreichischer Blindenverband,

Hilfe für Angehörige psychisch Erkrankter, Lebenshilfe
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Österreichetc.–weitereInformationenfindenSieaufder

Seite  infoservice.sozialministerium.at, sowie auf  hpe.

at und  lebenshilfe.at).  

Viele Selbsthilfegruppen und Vereine haben sich im Österrei-
chischen Behindertenrat zusammengeschlossen (  siehe

Anhang). Er ist alsDachverband der österreichischen Be-

hindertenorganisationen in zahlreichen politischen Gremien 

(z. B.Bundesbehindertenbeirat)vertreten.DerÖsterreichi-

scheBehindertenratpflegtintensivenKontaktzueinzelnen

Ministerien, um dort die Anliegen der behinderten Menschen 

in Österreich voranzutreiben. 

Der Verein Gemeinsam Leben – Gemeinsam Lernen – Inte-
gration Wien (   sieheAnhang) ist eineAnlaufstelle für

ElternmitbehindertenKindern.SieinformiertüberMöglich-

keiten und gesetzliche Voraussetzungen des Kindergarten- 

und Schulbesuchs, über Freizeitangebote etc. Zusätzlich

wird für behinderte Jugendliche und junge Erwachsene 

Arbeitsassistenz angeboten.

Wenn Sie für sich eine passende Gruppe suchen, gibt es 

mehrereMöglichkeiten:

• Sprechen Sie mit den Eltern, die wie Sie ihre Kinder zu 

verschiedenen Therapien bringen.

• FragenSiedieTherapeutenundTherapeutinnennach

Kontaktadressen.

• Erkundigen Sie sich beim Sozialministeriumservice, dem 

Team Bürgerinnen- und Bürgerservice des Sozialminis-

teriums oder beim Österreichischen Behindertenrat.

• Geben Sie in Behindertenzeitschriften Annoncen auf.

• HängenSieeinenZettelandieINFO-WandderThera-

pieeinrichtung, des Kindergartens etc. 

Manche Vereine bieten Selbsterfahrungsseminare für be-

troffene Familien und auch speziell für behinderte junge

Menschen an. Die Lebenshilfe Österreich veranstaltet zum 

Beispiel Seminare für geistig behinderte junge Menschen 

überFragenderKonfliktverarbeitung,desUmgangsmitdem

eigenen Körper, der Freundschaft und Partnerschaft etc.
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(Broschürentipp:  SchriftenreiheBehinderte Menschen, 

Verein„InitiativfürbehinderteKinderundJugendliche“)

Gibt es spezielle Freizeit- und Sportangebote 
für mein Kind?

Für uns alle sind regelmäßige körperliche Ertüchtigung,

SportundeineausgefüllteFreizeitwichtig.AuchIhrKindmit

seinenbesonderenBedürfnissensolltedieseMöglichkeiten

haben. In einigen Sportklubs werden Spezialkurse angeboten. 

Erkundigen Sie sich beim Österreichischen Blindenverband, 

dem Österreichischen Behindertensportverband, dem Ge-

hörlosen-Sport-undKulturvereinoderbeiderBuntenRampe 

(  imAnhang).EinigedieserVereinebietenauchsportlich

ausgelegte Sommerlager für behinderte Kinder an. Diese 

findenmeistjährlichmitunterschiedlichenSchwerpunkten

statt. 

Es ist leider oft schwierig, geeignete Hotels, Restaurants, 

Kinos, Theater, Museen und Verkehrsmittel zu finden. Sie

sollten sich jedenfalls immer, bevor Sie eine Reise buchen, 

ganz genau nach den Rahmenbedingungen erkundigen. Es 

istbesser,einmaldieunangenehmeFragezustellen,obSie

und Ihr Kind erwünscht sind, als dann vor unüberwindbaren 

baulichen Barrieren zu stehen oder täglich mitleidvolle oder 

gar ablehnende Blicke ertragen zu müssen. Ersparen Sie sich 

und Ihrem Kind derartige leidvolle Erfahrungen. Konkrete 

Informationen erhalten Sie beim Sozialministeriumservice und 

beim Österreichischen Behindertenrat (  sieheAnhang).

GebenSiebereitsbeimBuchenvonBahn-undFlugreisen

besondere Wünsche an, wie z. B. nach einem geeigneten 

Sitzplatz für eine Rollstuhlfahrerin oder nach spezieller Diät. 

Nur bei rechtzeitiger Information des Personals kann auf Ihre 

Wünsche und Bedürfnisse und die Ihres Kindes Rücksicht 

genommen werden. Informationen über die Rechte von 

behindertenFlugreisendenbietetdieBroschüre  Fliegen 
ohne Turbulenzen – Reisen II,Sozialministerium.FürBahnrei-
sende bietet die ÖBB detaillierte Informationen zum Thema 

„BarrierefreiesReisen“an(sieheAnhangunter ).
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Mein Kind wird erwachsen. Was bedeutet 
das für seine und unsere Zukunft?

Junge Menschen mit Behinderung haben wie alle anderen das 

Bedürfnis,sichvomElternhausabzulösenundihrLebennach

eigenenVorstellungenmöglichstunabhängigzugestalten.

Dies kann für beide Seiten schwierig werden. Eltern, die sich 

viele Jahre lang intensiv mit den Problemen von Diagnose 

und Therapie, von Kindergarten, Schule, Transport etc. 

beschäftigenmussten,könnenoftnurschwerakzeptieren,

dassauchihrKindeinmalsoweitwiemöglichfürsichselber

sorgen will. Versuchen Sie dennoch, ein solches Unabhängig-

keitsbestreben ernst zu nehmen; es kann Sie und auch die 

Beziehung zu Ihrem Kind entlasten, wenn allmählich mehr 

Distanz zwischen Ihnen entsteht.

Kann mein Kind denn woanders wohnen als 
zuhause?

FallsIhrKindzuselbständigerBerufsausübungimstandeist,

wirdesmeistauchalleinewohnenkönnen.ZurUnterstützung

kommenverschiedenesozialeDiensteinFrage(Näheresdazu

siehe  EIN:BLICK 3 – Rehabilitation, Sozialministerium). 

Schwieriger wird es, wenn Ihr Sohn oder Ihre Tochter regel-

mäßige Betreuung oder auch Aufsicht braucht.

In den letzten Jahren sind in allen Bundesländern Wohn-

formen für behinderte junge und erwachsene Menschen 

entwickelt worden. Die Einrichtungen unterscheiden sich 

besonders im Ausmaß der angebotenen Betreuung. Neben 

Gruppen-Wohnhäusern für 12 bis 14 Personen mit Vollbetreu-

ung gibt es so genannte Trainings- oder Übergangswohnun-

gen zum Erlernen des selbständigen Wohnens mit regelmä-

ßiger Anleitung sowie Wohnungen für Einzelpersonen, Paare 

oder kleine Gemeinschaften mit Begleitung im Bedarfsfall. 

Fast immer kann der persönlicheWohnbereich individuell
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gestaltetwerden.DieBetreuer/innensuchenundpflegenden

KontaktmitdenAngehörigenundversuchen,einAlltagsleben

aufbauenzuhelfen,indemessovielBetreuungwienötig

undsovielEigenständigkeitwiemöglichgibt.

Derartige Einrichtungen gibt es in den Städten mehr als auf 

demLand.DasAngebot in IhremWohngebietkönnenSie

beim Behindertenreferat Ihrer Bezirksverwaltungsbehörde

bzw. des Magistrats erfragen. Die Kosten werden nach den 

jeweiligen Behindertengesetzen vom Land getragen. Mit 

Selbstbehaltenistdabeizurechnen.WennIhrKindPflege-

geld bezieht, wird dieses entsprechend dem Angebot an 

PflegedurchdieEinrichtung,indereswohnt,einbehalten.

Das sind Kann-Leistungen, auf die kein Rechts-

anspruchbesteht.ObundinwelcherHöheSie

diese erhalten, erfahren Sie durch Anfrage bei den 

zuständigen Stellen.

Wer nimmt meine Interessen und die meines 
behinderten Kindes wahr, wenn ich dazu 
nicht (mehr) in der Lage bin?

Mit 1.7.2018 ist das 2. Erwachsenenschutz-Gesetz in 

Kraft getreten, durch das die bisherigen Sachwalter durch 

Erwachsenenvertreter/innen ersetzt werden. Der Aufbau 

der Vertretungsmöglichkeiten basiert nun auf vier Säulen

mitunterschiedlichweitgehendenBefugnissenundfördert

ein stärkeres Hinschauen, Reflektieren und Differenzieren

aller Beteiligten:

1. Vorsorgevollmacht

FallsSieVorkehrungentreffenwollen,weilSieSorgehaben,

zu einem späteren Zeitpunkt Ihre Handlungsfähigkeit aus 

gesundheitlichen oder anderen Gründen zu verlieren, haben 

Sie die Möglichkeit, eine Vorsorgevollmacht zu erteilen, 

damit sich jemand anderer um Ihre eigenen Angelegenheiten 

kümmert.Mit dieser Vollmacht können Sie festlegen,wer
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bestimmte Angelegenheiten übernehmen soll, wenn Sie dazu 

(z. B. aufgrund von länger andauernder Bewusstlosigkeit oder 

Demenz) nicht mehr fähig sind.

Mit einer Vorsorgevollmacht übertragen Sie bestimmte Auf-

gaben an eine Person Ihres Vertrauens zu einem Zeitpunkt, 

in dem Sie noch handlungs- und geschäftsfähig sind, für 

die Zeit, in der Sie es nicht mehr sind. Ähnlich wie bei 

einem Testament, sollten Sie die Erteilung dieser Vollmacht 

sorgfältigüberlegen.Esempfiehltsich,Ihreentsprechenden

Wünsche und Vorstellungen mit dieser Person zu besprechen 

und auch schriftlich festhalten. Achten Sie dabei auf folgende 

Fragestellungen:

• Was ist mir besonders wichtig?

• Welche sozialen Dienste oder Einrichtungen kommen 

fürmichinFrage?

• Welche Situationen will ich vermeiden, welche erschei-

nen mir erstrebenswert?

Die Vollmacht ist nahezu für alle Angelegenheiten denkbar, 

insbesondere für 

• VerwaltungdesVermögens

• Organisation von Hilfen

• Abschluss von Verträgen

• Geltendmachung von Leistungsansprüchen

• Vertretung in Pensionsangelegenheiten

• VereinbarungenüberPflegeleistungen

• Abschluss eines Heimvertrages

• VertretunggegenüberÄmternundBehörden

• Wohnungsangelegenheiten

• Verfügung über Grundbesitz 

• Vertretung in medizinischen Angelegenheiten etc.

Die Vollmacht soll Namen, Geburtsdatum, Adresse und 

Telefonnummer der bevollmächtigten Person enthalten und 

die Aufgaben, die sie zu erfüllen hat. Zuvor sollten Sie die 

persönliche Eignung des/der Bevollmächtigten für diese

Aufgaben abklären (ob entsprechende Erfahrungen oder 
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Kenntnisse vorhanden sind bzw. in Vermögensangelegen-

heitenkeineeigenenInteressenentgegenstehen).Fürden

Fall,dassdiebevollmächtigtePersonnichterreichbaroder

nicht mehr bereit oder in der Lage ist, die übertragene 

Aufgabe wahrzunehmen, sollten weitere Personen benannt 

werden. Die Vollmacht ist unbefristet und kann jederzeit 
widerrufen werden.

Voraussetzung der Wirksamkeit einer solchen Vollmacht ist, 

dassdersogenannte„Vorsorgefall“(SiealsVollmachtgeber/-

-in sind nicht mehr entscheidungsfähig) eingetreten und im 

Österreichischen Zentralen Vertretungsregister (ÖZVV), das 

von der Österreichischen Notariatskammer geführt wird, 

eingetragen ist. Mehr Informationen zur Vorsorgevollmacht 

erhalten Sie auf der Webseite des Justizministeriums. Hier 

könnenSieaucheinentsprechendesFormularherunterladen

(siehe Anhang unter ).

Die Vorsorgevollmacht können Sie (Sie müssen es aber

nicht) im Österreichischen Zentralen Vertretungsverzeichnis 

(ÖZVV), das von der Österreichischen Notariatskammer 

geführt wird, registrieren lassen. 

2. Gewählte Erwachsenenvertretung

ImGegensatzzurVorsorgevollmachtkönnenSieauchdann

eine/n gewählte/n Erwachsenenvertreter/in bestimmen, 

wenn Sie nicht mehr voll handlungsfähig sind. Vorausset-

zung ist aber, dass Sie die Tragweite einer Bevollmächtigung 

zumindest in Grundzügen verstehen und sich entsprechend 

verhaltenkönnen.AuchdieseVertretungsbefugnissetztdie

Eintragung in das ÖZVV voraus und unterliegt der gerichtli-

chen Kontrolle. Auch sie gilt unbefristet.

3. Gesetzliche Erwachsenenvertretung

Darunter ist die bisherige Vertretungsbefugnis nächster 
Angehöriger zu verstehen. Nächste Angehörige sind in
diesem Zusammenhang 

64



Lebenswelt 65

• die Eltern

• volljährige Kinder

• der/die im gemeinsamen Haushalt lebende Ehegatte 

bzw. Ehegattin oder Lebensgefährte bzw. Lebensge-

fährtin, sofern der gemeinsame Haushalt seit mindes-

tens drei Jahren besteht.

• der/die im gemeinsamen Haushalt lebende eingetra-

gene Partner bzw. Partnerin 

Diese Vertretungsbefugnis soll jedoch nicht wie bisher unmit-

telbar kraft Gesetzes eintreten, sondern nur dann bestehen, 

wennsieimÖZVVeingetragenwird.SieverschafftAngehö-

rigen weitergehende Befugnisse als bisher, unterliegt dafür 

aber anders als bisher auch einer gerichtlichen Kontrolle. 

Sie muss spätestens nach drei Jahren erneuert werden.

4. Gerichtliche Erwachsenenvertretung

Die gerichtliche Erwachsenenvertretung soll die bisherige 

Sachwalterschaft ersetzen. Die Befugnisse beschränken sich 

aber deutlicher auf bestimmte Vertretungshandlungen. Eine 

gerichtliche Erwachsenenvertretung für alle Angelegenhei-
ten ist nicht mehr vorgesehen. Die Wirkungsdauer einer 

solchen Vertretung endet mit Erledigung der Aufgabe bzw. 
spätestens drei Jahre nach Bestellung. Die gerichtliche 

Bestellung eines Erwachsenenvertreters / einer Erwachse-

nenvertreterin soll so wie nach bisherigem Recht nur das 

letzte Mittel sein, die Alternativen dazu werden daher weiter 

ausgebaut.

Nähere Informationen entnehmen Sie bitte der Webseite 

des Justizministeriums unter  justiz.gv.at/web2013/home/

justiz/erwachsenenschutz~27.de.html, sowie den Broschüren 

 Erwachsenenschutzrecht, BMVRDJ und  EIN:BLICK 4 
– Seniorinnen und Senioren sowie  EIN:BLICK 5 – Pflege, 

Sozialministerium.ImInternetfindenSiedieInformationen

unter  justiz.gv.at, sowie unter  vertretungsnetz.at und 

 sozialministerium.at.
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Anhang

 Adressen 
 Webseiten / Links

Sozialministeriumservie

Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

SMSfürGehörlose0664/8574917

E: post@sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Landesstellen

Burgenland
Neusiedler Straße 46; 7000 Eisenstadt

T: 05 99 88

F:059988-7412

E: post.burgenland@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Kärnten
Kumpfgasse 23–25, 9020 Klagenfurt

T: 05 99 88

F:059988-5888

E: post.kaernten@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at

Niederösterreich
Daniel Gran-Straße 8/3  

3100St.Pölten

T: 05 99 88

F:059988-7655

E: post.niederoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Oberösterreich
Gruberstraße 63, 4021 Linz

T: 05 99 88

F:059988-4400

E: post.oberoesterreich@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 
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Salzburg
Auerspergstraße 67a, 5020 Salzburg

T: 05 99 88

F:059988-3499

E: post.salzburg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Steiermark
Babenbergerstraße 35, 8020 Graz

T: 05 99 88

F:059988-6899

E: post.steiermark@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Tirol
HerzogFriedrich-Straße3, 

6020 Innsbruck

T: 05 99 88

F:059988-7075

E: post.tirol@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Vorarlberg
Rheinstraße 32/3, 6900 Bregenz

T: 05 99 88

F:059988-7205

E: post.vorarlberg@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 

Wien
Babenbergerstraße 5, 1010 Wien

T: 05 99 88

F:059988-2266

E: post.wien@ 

sozialministeriumservice.at 

W: sozialministeriumservice.at 
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Servicestellen, Links und 
Webseiten

Team Bürgerinnen- und 
Bürgerservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862286

W: sozialministerium.at/site/ 

Ministerium/Kontakt/Kontaktformular/ 

Infoservice 
W: infoservice.sozialministerium.at

Behindertenanwalt
Babenbergerstraße 5/4, 1010 Wien

T. 0800/80 80 16 gebührenfrei

F:01/71100-2237

E: office@behindertenanwalt.gv.at 

W: behindertenanwalt.gv.at

Broschürenservice
Stubenring 1, 1010 Wien

T: 01/711 00-862525

E: broschuerenservice@ 

sozialministerium.at 

W: www.sozialministerium.at/ 

broschuerenser vice 

Nationaler Aktionsplan  Behinderung 
2012-2020
W: sozialministerium.at/site/Service_

Medien/Infomaterial/Downloads/ 

Nationaler_Aktionsplan_Behinderung_ 

2012_2020

Mediatorinnenliste des 
Sozialministeriumservice
W: http://bsb-mediatorinnen.at/

mediator-in-suche 

Unabhängiger Monitoringausschuss 
c/o Verein zur Unterstützung  
des Unabhängigen 
Monitoringausschusses
Walcherstraße 6/4. Unit/Top 6A, 

1020 Wien

E: buero@monitoringausschuss.at 

W: monitoringausschuss.at

Österreichischer Behindertenrat
Favoritenstraße111/114.Stock 

1100 Wien 

T: 01/513 15 33-0

F:01/5131533-150

E: dachverband@tbehindertenrat.at 

W: behindertenrat.at 
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Klagsverband zur Durchsetzung der 
Rechte von Diskriminierungsopfern
Lassallestraße 7a, Unit 4, Top 6a, 

1020 Wien 

T: 01/961 05 85-13

E: info@klagsverband.at 

W: klagsverband.at/

Österreichischer Blinden- und 
Sehbehindertenverband
Hietzinger Kai 85/DG 1130 Wien

T: 01/982 75 84-201

F:01/9827584-209

E: office@blindenverband.at

W: blindenverband.at

Österreichischer Behindertensport-
verband ÖBSV
Brigittenauer Lände 42, 1200 Wien

T: 01/332 61 34

E: office@obsv.at

W: obsv.at

Die Bunte Rampe
Beratung und Hilfsmittel für  
Menschen mit Behinderung
Kalvariengürtel 62, 8020 Graz

T: 0316/68 65 15-20

F:0316/686515-6

E: bunte-rampe@mosaik-gmbh.org

W: mosaik-web.org/90 

NEBA – Netzwerk Berufliche 
Assistenz
W: neba.at

AusBildung bis 18 
Bundeskoordinationsstelle

T: 800 700 118

E: Info@AusBildungbis18.at

W: AusBildungbis18.at 

Arbeitsmarktservice 
Bundesgeschäftsstelle
Treustraße 35–43, 1200 Wien

T: 01/331 78-0

F:01/33178-121

E: ams.oesterreich@ams.at 

W: ams.at
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Familienservice
T: 0800/24 02 62 gebührenfrei

E: familienservice@bka.gv.at 

W: frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

service/beratung-information/ 

familienservice.html 

Informationen zum Mutter-Kind-Pass 
des Sozialministeriums
W: sozialministerium.at/site/Gesund-

heit/Gesundheitssystem/ 

Gesundheitsleistungen/

Mutter_Kind_Pass

Plattform Elternbildung des 
Bundeskanzleramtes
W: eltern-bildung.at/

Kinderbetreuungsgeld-Online- 
Rechner des Bundeskanzleramtes 
für Geburten ab 1.3.2017
W: frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

dam/bmfj/KBG-Rechner/index.

html#willkommen

Infos zur erhöhten Familienbeihilfe 
auf der Webseite des Bundes - 
kanzleramtes 
W: frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

familie/finanzielle-unterstuetzungen/

familienbeihilfe0/erhoehte-familien 

beihilfe.html 

Infos über Familienhospizkarenz- 
Zuschuss auf der Website des 
Bundeskanzleramtes 
W: frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

familie/finanzielle-unterstuetzungen/

familienhospizkarenz-zuschuss.html 

Antrag auf erhöhte Familienbeihilfe
auf der Webseite des BMF
W: https://service.bmf.gv.at/service/

anwend/formulare/show_mast.

asp?Typ=SM&__ClFRM_STICHW_

ALL=Beih3+&searchsubmit=Suche 

Website für Sonderpädagogik des 
BMBWF
W: cisonline.at

Fonds Soziales Wien
Frühförderung und Schule
W: fsw.at/p/foerderungen-fuer-kinder 

Handicapkids
österreichweite Internetseite für 
Eltern von Kindern mit handicap
E: handicapkids@handicapkids.at

W: handicapkids.at
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Interessengemeinschaft pflegender 
Angehöriger
Wiedner Hauptstraße 32, 1040 Wien

T.: 01/589 00-328

E: office@ig-pflege.at 

W: ig-pflege.at 

Kompetenzzentrum Qualitäts-
sicherung in der häuslichen Pflege 
der SVB
T: 01/797 06-2705

E: qualitaetssicherung@svb.at 

(Hausbesuch einer diplomierten 

Pflegefachkraft)

E: angehoerigengespraech@svb.at 

(Angehörigengespräch)

Österreichische Liga für 
Kinder- und Jugendgesundheit
T: 0699/19 96 20 03

E: office@kinderjugendgesundheit.at 

W: kinderjugendgesundheit.at 

Lobby4Kids
T: 0650 / 84 19 820

E: info@wirsindmehr.at 

Information der ÖBB  
zu Barrierefreiem Reisen
W: oebb.at/de/leistungen-und- 

services/im-zug/barrierefreies-reisen 

HilfsangebotefürPflegende
Kinder und Jugendliche (young 
carers)

Webseite des Sozialministeriums
W: sozialministerium.at/youngcarers

Superhands 
der Johanniter-Unfall-Hilfe
Internetplattform für Kinder und 

Jugendliche, die zuhause ein 

Familienmitgliedpflegen

T: 01/470 70 30-5713 

W: superhands.at

147 Rat auf Draht – Notruf für 
Kinder und Jugendliche
W: rataufdraht.at/themenubersicht/

tipps-info/pflegst-du-jemanden-21107
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Österreichisches Jugendrotkreuz
W: jugendrotkreuz.at/oesterreich/

angebote/pflegefit/young-carers/ 

Big Brothers Big Sisters Österreich
W: www.bigbrothers-bigsisters.at/

Beratung und Diagnostik für 
Kinder und Jugendliche

für Simmering im EKZ Simmering
Simmeringer Hauptstraße 96a

1110 Wien

T: 01/749 51 01-0

F:01/7495101-13

E: office@zs.co.at

Frühförderinstitutionen

Burgenland

Rettet das Kind – Burgenland
Sozialtherapeutisches Zentrum 
Eisenstadt
Neusiedlerstraße 60, 7000 Eisenstadt

T: 02682/720 90-0

F:02682/72090-19

E: info@rettet-das-kind-bgld.at 

W: rettet-das-kind-bgld.at/

Kärnten

Arbeitsvereinigung der Sozialhilfe 
Kärntens (AVS)
Ambulante Erziehungshilfe
Fischlstraße40,9024Klagenfurt

FrauElisabethGrössing,

T: 0664/ 832 77 74

F:0463/512035-117

E: groessing@avs-sozial.at 

W: avs-sozial.at/

Niederösterreich

Niederösterreichisches Hilfswerk
Kinder – Jugend – Familie 
Ferstlergasse4,3100St.Pölten

T: 02742/249-1502

E: zentrum.support@noe.hilfswerk.at 

W: hilfswerk.at/niederoesterreich/ 
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Frühförderzentralstelle Lebenshilfe 
Niederösterreich
Viktor-Kaplan-Straße 2,

2700 Wiener Neustadt

T: 02622/216 01

E: fruehfoerderung@noe.lebenshilfe.at

W: noe.lebenshilfe.at/index.php?id=21 

Oberösterreich

Diakonie Zentrum Spattstraße 
Willingerstraße 21, 4030 Linz

T: 0732/34 92 71

F:0732/349271-48

E: office@spattstrasse.at 

W: spattstrasse.at

Lebenshilfe Landesleitung 
Oberösterreich
Dürnauer Straße 94

4840Vöcklabruck

T: 07672/275 50-0

F:07672/27550-10195

E: info@ooe.lebenshilfe.org 

W: lebenshilfe.org

Salzburg

Lebenshilfe Salzburg
Nonntaler Hauptstraße 55

5020 Salzburg

Dr.in Elke Hafner

T: 0662/82 09 84

E: elke.hafner@lebenshilfe-salzburg.at 

W: lebenshilfe-salzburg.at

Steiermark

Sozial- und Heilpädagogisches 
Förderinstitut Steiermark SHFI
Innovationspark Puntigam 

Puchstraße 85/1 Halle C, 8020 Graz

T: 0316/39 28 05 

F:0316/392805-14

E: office@shfi.at 

W: shfi.at

Landesverband der
Lebenshilfe Steiermark
Schießstattgasse 6, 8010 Graz

T: 0316/81 25 75-0

F:0316/812575-4

E:  office@lebenshilfe-stmk.at  

W: lebenshilfe-stmk.at
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Mosaik GmbH 
Betreuung, Förderung und Beratung
behinderter Menschen
Wiener Straße 148, 8020 Graz

T: 0316/68 98 66-111

F:0316/689866-119

E: office@mosaik-gmbh.org 

W: mosaik-web.org/ 

Tirol

Die Eule
Therapie- und Förderzentrum
Amraserstraße 1, 6020 Innsbruck

T: 0512/39 44 20

F:0512/394420-30

E: info@eule.org 

W: eule.org

Vorarlberg

aks Sozialmedizin Gmbh
Kinderdienste Bregenz
Rheinstraße 61, 6900 Bregenz

T: 05574/202-0

F:05574/202-9

E: gesundheit@aks.or.at

W: aks.or.at

aks Sozialmedizin Gmbh 
Kinderdienste Lustenau im 
Sozialzentrum Schützengarten
Schützengartenstraße 8, 

6890 Lustenau

T: 05574/202-5400

F:05574/202-95400

E: kd.l@aks.or.at 

W: aks.or.at

aks Sozialmedizin Gmbh
Kinderdienste Dornbirn
Färbergasse13/1,6850Dornbirn

T: 05574/202-5200

F:05574/202-95200

E: kd.d@aks.or.at 

W: aks.or.at

aks Sozialmedizin Gmbh
Kinderdienste Feldkirch
Reichsstraße126/2,6800Feldkirch

T: 05574/202-5000

F:05574/202-95000

E: kd.f@aks.or.at 

W: aks.or.at
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Wien

Koordinationsstelle der Arbeits-
gemeinschaft Frühförderung
Guglgasse 7-9, 1030 Wien

T: 05 05 379-66200

F:0505379-999

E: post-svt@fsw.at 

W: fsw.at/p/mobile-fruehfoerderung 

Mobile Frühförderung 
der Wiener Sozialdienste 
Dresdner Straße 47, 4. OG,

1200 Wien

T: 01/981 21-3720

E: fruehfoerderung@wiso.or.at 

W: wienersozialdienste.at/unse-

re-dienstleistungen/ 

foerderung-und-begleitung/ 

mobile-fruehfoerderung.html

Verein Contrast
Frühförderung für blinde, 
sehbehinderte und mehrfach 
behinderte sehgeschädigte Kinder
Wittelsbachstraße 5, 1020 Wien

T: 01/729 45 65

F:01/7294565-9

E: office@contrast.or.at 

W: contrast.or.at

Frühberatung und Frühförderung 
des Österreichischen Hilfswerks 
für Taubblinde und hochgradig 
Hör- und Sehbehinderte
Stumpergasse 41-43, 1060 Wien

T: 01/597 18 43

F:01/5971843-17

W: oehtb.at/

Dachverband Österreichische 
Autistenhilfe 
Eßlinggasse 17, 1010 Wien

T: 01/533 96 66 

F:01/5337847

E: office@autistenhilfe.at  

W: autistenhilfe.at 

Elterninitiativen

Burgenland

Behindertenförderungsverein 
Neusiedl
Mexikosiedlung 4, 7100 Neusiedl

T: 02167/23 69

F:02167/2360-19

E: office@bfv-neusiedl.at 

W: bfv-neusiedl.at
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Elternring Südburgenland
Obere Hauptstraße 44, 78 u. 80

7422 Riedlingsdorf

T: 03357/434 20

F:03357/43420-20

E: office@haus-gabriel.at 

W: hausgabriel.at 

VAMOS –Verein zur Integration
Gemeindestraße 35

7411 Markt Allhau

T: 03356/77 72-0

F:03356/7772-12

E: office@vereinvamos.at 

W: vereinvamos.at

Kärnten

Selbsthilfe Kärnten – Dachverband 
der Kärntner Selbsthilfegruppen
Kempfstraße 23/3, 9021 Klagenfurt

T: 0463/50 48 71

F:0463/504871-24

E: office@selbsthilfe-kaernten.at 

W: selbsthilfe-kaernten.at

Niederösterreich

Verein Integration:Niederösterreich
Samuel Morse-Straße 3A 

2700 Wr. Neustadt

TundF:02622/44291

E: office@integration-noe.at 

W: integration-noe.at

Das behinderte Kind – Elternverei-
nigung Krems und Elternverein der 
Sonderschule Krems
Bahnhofplatz 8/6/12, 3500 Krems

T: 02732/764 59 bzw. 0650/373 24 25

E: anwe@aon.at 

W: http://sozialratgeber.krems.at/

cms/website.php?id=/behinderung/

das_behinderte_kind.php  

Club 81 
Club für Behinderte und 
Nichtbehinderte
Eybnerstraße5,3100St.Pölten

E: vorstand@club81.at 

W: club81.at/
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Oberösterreich

MITEINANDER GmbH
Rechte Donaustraße 7, 4020 Linz

T: 0732/78 20 00

F:0732/782000-33

E: office@miteinander.com 

W: miteinander.com

Kindergarten für Alle
Humboldstraße 19, 4020 Linz

T. 0732/66 22 62

E: office@kindergartenfueralle.at 

W: kindergartenfueralle.at/ 

Verein Down-Syndrom 
Oberösterreich
Buchenweg 7, 4111 Walding

T: 07234/850 52

E: shg.ooe@down-syndrom.at

W: down-syndrom-ooe.at

Salzburg

Selbsthilfe Salzburg 
Dachverband der Selbsthilfegruppen
Engelbert-Weiß-Weg 10,

5021 Salzburg

T: 0662/88 89-1800

F:0662/8889-1804

E: selbsthilfe@salzburg.co.at 

W: selbsthilfe-salzburg.at

Steiermark

ISI – Initiative Soziale Integration
Bahnhofgürtel 59, 8020 Graz

T: 0316/76 02 40

F:0316/760240-40

E: office@isi-graz.at 

W: isi-graz.at

Vereine Initiativ für behinderte 
Kinder und Jugendliche
Alberstraße 8, 8010 Graz

T: 0316/32 79 36-0

F:0316/327936-21

E: initiativ@graz1.at

W: initiativ.or.at/ 

Chance B 
Franz-Josef-Straße3,8200Gleisdorf

T: 03112/49 11

F03112/4911-8399

E: office@chanceb.at  

W: chanceb.at
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Tirol

Integration Tirol
Egger Lienz Straße 2, 6112 Wattens

T: 0699/19 99 55 56

E: beratung@integration-tirol.at 

W: integration-tirol.at/

TAFIE – Tiroler Arbeitskreis für 
Integrative Entwicklung
Egger-Lienz-Straße 2, 6112 Wattens

T. 05224/556 38

F:05224/55638-99

E: sekretariat@tafie.at 

W: tafie.at/ 

Vorarlberg

Integration Vorarlberg
Mähde 43, 6890 Lustenau

T: 0664/532 96 34

E: integration-vorarlberg@gmx.at 

W: integration-vorarlberg.at

Wien

Verein „Gemeinsam Leben – 
 Gemeinsam Lernen – Integration 
Wien“
Tannhäuserplatz 2/1, 1150 Wien

T: 01/789 26 42

F:01/7892642-18

E: info@integrationwien.at 

W: integrationwien.at

Landesregierungen

Amt der Burgenländischen 
Landesregierung
Abteilung 7 – Bildung, Kultur und 
Gesellschaft 
Referat Kindergarten

Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt, 

T: 02682/600-2972

E: post.a7-bildung@bgld.gv.at

W: burgenland.at

Amt der Kärntner Landesregierung 
Abteilung 6 – Bildung und Sport 
Mießtaler Straße 1, 9021 Klagenfurt 

T: 050 536-16002

F:050536-16000

E: abt6.post@ktn.gv.at

W: ktn.gv.at/
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Amt der NÖ. Landesregierung
Abteilung Kindergärten und Schulen 
Tor zum Landhaus, 

Wiener Straße 54, Stiege A 

3109St.Pölten

T: 02742/90 05-132 37

F:02742/9005-13595

E: post.k4@noel.gv.at 

W: noel.gv.at/ 

Amt der OÖ. Landesregierung
Direktion Gesellschaft, Soziales und 
Gesundheit,
Abteilung Gesellschaft, Kindergär-
ten und Horte
Bahnhofplatz 1, 4021 Linz

T: 0732/77 20-155 26

F:0732/7720-211787

E: GEFT.post@ooe.gv.at

W: ooe-kindernet.at/

Amt der Salzburger Landesregierung 
Referat 2/01 – Kinderbetreuung, 
Elementarbildung, Familien
Gstättengasse 10, 5020 Salzburg

T: 0662/80 42-5421

E: kinder-familie@salzburg.gv.at 

W: salzburg.gv.at/verwaltung_/ 

Seiten/kinderbetreuung-2.aspx 

Amt der Steiermärkischen 
Landesregierung, 
Abteilung 6 – Bildung und Gesell-
schaft; Referat Kinderbildung und 
-betreuung
Karmeliterplatz 2, 8010 Graz 

T.: 0316/877-2099

E: abteilung6@stmk.gv.at

W: verwaltung.steiermark.at/cms/

ziel/74836143/DE

Amt der Tiroler Landesregierung
Abteilung Bildung, Kinderkrippen,
Kindergärten und Horte
Eduard-Wallnöfer-Platz3,6020

Innsbruck

T. 0512/508- 2575

F.0512/508-741990

E: post@tirol.gv.at

W: tirol.gv.at/leicht-lesen/

bildung-kinder-betreuung/

kindergaerten-horte-kinderkrippen/ 
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Amt der Vorarlberger 
Landesregierung
Bildung und Forschung; Abteilung 
Schule IIa, Elementarpädagogik, 
Schule und Gesellschaft
Landhaus, 6901 Bregenz

T: 05574/511-22165

F.05574/511-922195

E: bildung.gesellschaft@vorarlberg.at

W: vorarlberg.at/web/land-vorarlberg/ 

contentdetailseite/-/asset_publisher/

qA6AJ38txu0k/content/schule-iia

Magistrat Wien, MAG ELF
Wiener Kinder- und Jugendhilfe
Gruppe Recht, Referat 
Kindertagsbetreuung 
Rüdengasse 11, 1030 Wien

Tu.F:01/4000-90739

E: g-gra@ma11.wien.gv.at 

W: wien.gv.at/amtshelfer/gesellschaft- 

soziales/magelf/bewilligungsverfah 

ren/kindergartenjahr.html

Kinder- und Jugendanwaltschaften

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
des Bundes 
Untere Donaustraße 13-15, 1020 Wien

T: 0800/24 02 64 gebührenfrei

E: ewald.filler@bka.gv.at 

W: frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

service/beratung-information/ 

kinder-jugendanwaltschaft.html

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Burgenland
Europaplatz 1, 7000 Eisenstadt

T: 057/600-2808

F:057/600-2187

E: post.jugendanwalt@bgld.gv.at 

W: burgenland.at/service/  

landesombudsstelle/kinder- 

jugendanwalt/
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Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Kärnten
VölkermarkterRing31, 

9020 Klagenfurt

T: 050/536-57132

E: kija@ktn.gv.at 

W: kija.ktn.gv.at

NÖ Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Tor zum Landhaus, Stiege A, 3. OG

Wienerstraße54,1,3109St.Pölten

T: 02742/908 11

F:02742/9005-15650

E: post.kija@noel.gv.at 

W: kija-noe.at

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Oberösterreich
Kärntnerstraße 10, 4021 Linz

T: 0732/77 20-140 01

F:0732/7720-214077

E: kija@ooe.gv.at 

W: kija-ooe.at 

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Salzburg
Gstättengasse 10, 5020 Salzburg

T: 0662/43 05 50

F:0662/430550-3010

E: kija@salzburg.gv.at  

W: kija-sbg.at 

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
für das Land Steiermark
Paulustorgasse 4/II, 8010 Graz

T: 0316/877-5500, 4921

F:0316/877-4925

E: kija@stmk.gv.at 

W: kinderanwalt.at 

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Tirol
Meraner Straße 5, 6020 Innsbruck

T: 0512/508-3792

E: kija@tirol.gv.at 

W: kija-tirol.at 

81

http://kija.ktn.gv.at
http://kija-noe.at
http://kija-ooe.at
http://kija-sbg.at
http://kinderanwalt.at
http://kija-tirol.at


EIN:BLICK 1 – Kindheit und Jugend82

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Vorarlberg
Schießstätte12,6800Feldkirch

T: 05522/849 00

F:05574/511-923270

E: kija@vorarlberg.at 

W: http://vorarlberg.kija.at/

startseite/

Kinder- und Jugendanwaltschaft 
Wien
Alserbachstraße 18, 1090 Wien

T: 01/707 70 00 

E: post@jugendanwalt.wien.gv.at 

W: kija.at

BMBWF,Schulservice
– Bildungsdirektionen

Bundesministerium für Bildung, 
Wissenschaft und Forschung 
Schulinfo – Allgemeine Schul-
informations- und Beratungsstelle
Minoritenplatz 5, 1014 Wien, 

T: 0810/20 52 20 (gebührenfrei)

E: schulinfo@bmbwf.gv.at 

W: www.bmbwf.gv.at

Bundesministerium Bildung,
Wissenschaft und Forschung 
Referat I/1a, Sonderpädagogik und 
Inklusion 
Minoritenplatz 5, 1014 Wien

T: 01/531 20-4327

W: bmbwf.gv.at bzw. cisonline.at

Bildungsdirektion für Burgenland
Kernausteig 3, 7000 Eisenstadt

T: 02682/710-0

F:02682/710-1009

E: office@bildung-bgld.gv.at 

W: https://www.bildung-bgld.gv.at/ 

Bildungsdirektion für Kärnten
10. Oktober-Straße 24,

9020 Klagenfurt

T: 05/05 34

F:05/0534-11111

E: office@bildung-ktn.gv.at 

W: bildung-ktn.gv.at/
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Bildungsdirektion für 
Niederösterreich
Rennbahnstraße29,3109St.Pölten

T: 02742/280-0 

F:02742/280-1111

E: office@bildung-noe.gv.at 

W: bildung-noe.gv.at/ 

Bildungsdirektion für 
Oberösterreich
Sonnensteinstraße 20, 4040 Linz

T: 0732/70 71-4131

F:0732/7071-4140

E: bd.post@bildung-ooe.gv.at 

W: lsr-ooe.gv.at/

home-die-bildungsdirektion/ 

Bildungsdirektion Salzburg
Mozartplatz 8-10, 5020 Salzburg

Postfach 530

T: 0662/80 83-0

F:0662/8083-1099

E: office@bildung-sbg.gv.at 

W: landesschulrat.salzburg.at/

Bildungsdirektion für Steiermark
Körblergasse23,8011Graz

Postfach 663 

T: 050/24 83 45

F:050/248345-072

E: bildungsdirektion@bildung-stmk.

gv.at 

W: lsr-stmk.gv.at

Bildungsdirektion für Tirol
Innrain 1, 6020 Innsbruck

T: 0512/90 12-0

E: office@bildung-tirol.gv.at 

W: lsr-t.gv.at 

Bildungsdirektion für Vorarlberg
Bahnhofstraße 12, 6900 Bregenz

T: 05574/49 60-0

F:05574/4960-408

E: office@bildung-vbg.gv.at 

W: lsr-vbg.gv.at

Bildungsdirektion für Wien
Wipplinger Straße 28, 1010 Wien

T: 01/525 25-0

F:01/52525-77783

E: office@bildung-wien.gv.at 

W: wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/

http://bildung-noe.gv.at/
http://www.lsr-ooe.gv.at/home-die-bildungsdirektion/
http://www.lsr-ooe.gv.at/home-die-bildungsdirektion/
http://landesschulrat.salzburg.at/
https://www.lsr-stmk.gv.at/
http://lsr-t.gv.at
http://lsr-vbg.gv.at
http://wien.gv.at/bildung/stadtschulrat/
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Behindertenbeauftragte an 
Universitäten und Hochschulen

Literaturservice für blinde und 
sehbehinderte Menschen
der Universität Wien
Ursula Hermann, Kerstin Tischler
Universitätsbibliothek

Universitäts-Ring 1, 1010 Wien

T: 01/42 77-15140

E: ursula.hermann@univie.ac.at

E: kerstin.tischler@univie.ac.at

W: http://bibliothek.univie.ac.at/ 

Behindertenbeauftragte der TU Wien
Barrierefreies Studieren
Mag.a Maria Magdalena 
Fuhrmann-Ehn
Resselgasse 4, 4. Stock, 1040 Wien

T: 01/ 588 01-42950

F:01/58801-44998

E: fuhrmann-ehn@tuwien.ac.at 

W: tuwien.ac.at/barrierefrei/

Universität Graz
Zentrum Integriert studieren 
Mag.a Barbara Levc
Universitätsplatz 3, 8010 Graz

T: 0316/380-2225

E: barbara.levc@uni-graz.at 

W: uni-graz.at/de/lehren/services/

zentrum-integriert-studieren/

Sehbehinderten- und Blindenlese-
platz der Universität Graz
Zentrum Integriert studieren
Manfred Anabith
Universitätsplatz 3, 8010 Graz

T. 0316/380-31 49

E: manred.anabith@uni-graz.at 

W: http://zis.uni-graz.at

Universität Salzburg – Beauftragte 
für behinderte und chronisch 
kranke Universitätsangehörige
Mag.ª Christine Steger
Kapitelgasse 4-6, 5020 Salzburg,

T: 0662/8044-24 65

E: christine.steger@sbg.ac.at 

W: uni-salzburg.at/index.

php?id=62583&L=0&MP=105-61157 

http://bibliothek.univie.ac.at/
http://tuwien.ac.at/barrierefrei/
http://uni-graz.at/de/lehren/services/zentrum-integriert-studieren/
http://uni-graz.at/de/lehren/services/zentrum-integriert-studieren/
https://integriert-studieren.uni-graz.at/
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=62583&L=0&MP=105-61157
https://www.uni-salzburg.at/index.php?id=62583&L=0&MP=105-61157
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Universität Innsbruck
Behindertenbeauftragte
Dr.in Elisabeth Rieder
Innrain 52b, 6020 Innsbruck

T: 0512/507-8889

F:0512/507-2728

E: elisabeth.rieder@uibk.ac.at 

W: uibk.ac.at/

behindertenbeauftragte/

Universität Klagenfurt 
Integriert studieren
Mark Wassermann 
Universitätsstraße 65-67,

9020 Klagenfurt

T: 0463/27 00-9166

F:0463/2700-999166

E: mark.wassermann@uni-klu.ac.at 

W: is.uni-klu.ac.at/index.php?id=108

Sehbehinderten- und Blindenlese-
platz der Universität Klagenfurt
Andreas Jeitler
Universitätsstraße 65-67,

9020 Klagenfurt

T. 0463/27 00-9583

F:0463/2700-999583

E: andreas.jeitler@uni-klu.ac.at 

W: http://bsa.uni-klu.ac.at

Johannes Keppler Universität Linz
Institut Integriert Studieren
Altenbergerstraße 69, 4040 Linz,

T. 0732/24 68-37 50

F:0732/2468-23750

E: integriert-studieren@jku.at  

W: jku.at/

institut-integriert-studieren/

Sachwalterschaft / 
Erwachsenenvertretung

VertretungsNetz – Erwachsenen-
vertretung, Patientenanwaltschaft, 
Bewohnervertretung (VSP) 
Ungargasse 66/2/3. OG, 1030 Wien

T: 01/330 46 00

F:01/3304600-300

E: verein@vertretungsnetz.at 

W: vertretungsnetz.at/ 

IfS-Erwachenenvertretung Feldkirch
Johannitergasse6,6800Feldkirch

T: 05/17 55-591

F:05/1755-9591

E: erwachsenenvertretung@ifs.at 

W: ifs.at

http://uibk.ac.at/behindertenbeauftragte/
http://uibk.ac.at/behindertenbeauftragte/
http://is.uni-klu.ac.at/index.php?id=108
http://bsa.uni-klu.ac.at
http://jku.at/institut-integriert-studieren/
http://jku.at/institut-integriert-studieren/
http://vertretungsnetz.at/
https://www.ifs.at/
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NÖ. Landesverein für 
Erwachsenenschutz
Bräuhausgasse 5/Stiege 2/2. Stock, 

3100St.Pölten

T: 02742/771 75

E: erwachsenenschutz@noelv.at 

W: noelv.at 

Erwachsenenvertretung Salzburg
Hauptstraße 91d, 

5600 St. Johann im Pongau

T: 06412/6706,

E: office@erwachsenenvertretung.at 

W: erwachsenenvertretung.at/ 

Österreichische Notariatskammer
Landesgerichtsstraße 20, 1010 Wien

T: 01/402 45 09 – 0

F:01/4063475

E: kammer@notar.or.at 

W: notar.at

Informationen zur Erwachsenen-
schutzrecht des BMVRDJ
W: justiz.gv.at/web2013/html/ 

default/2c94848a5f0b170e015f4e7a 

945c5dcc.de.html 

Zentrales Vertretungsverzeichnis 
der Österreichischen 
Notariatskammer
W: https://www.notar.at/de/dienst 

leistungen/vorsorgevollmacht/

vertretungsverzeichnis/ 

Die Adressen der Pensionsversiche-

rungsanstalten finden Sie im Heft

 EIN:BLICK 3 – Rehabilitation, So-

zialministerium sowie auf  sozialver 

sicherung.at. Die Adressen der Vereine 

und Verbände im Behindertenbereich 

findenSie imHeft  EIN:BLICK 8 – 
Gleichstellung, Sozialministerium.

DieAuflistungderangeführtenAdres-

sen kann mangels zur Verfügung stehen-

derMöglichkeitennurexemplarischsein

und erhebt daher keinen Anspruch auf 

Vollständigkeit. Weitere Informationen 

über Einrichtungen für Menschen mit 

Behinderungen (Behörden, Beratungs-

und Betreuungsstellen, Verbände, Ver-

einigungen, Selbsthilfegruppen, Inter-

essenvertretungenetc.)findenSieauf

 infoservice.sozialministerium.at.

http://noelv.at
http://erwachsenenvertretung.at/
http://notar.at
http://justiz.gv.at/web2013/html/default/2c94848a5f0b170e015f4e7a945c5dcc.de.html
https://www.notar.at/de/dienstleistungen/vorsorgevollmacht/vertretungsverzeichnis/
http://sozialversicherung.at
http://sozialversicherung.at
https://www.infoservice.sozialministerium.at/InfoService2/?execution=e1s1
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 Broschüren, Informationsmaterial, 
Downloads

EIN:BLICK 1 Kindheit und Jugend 
 2 Arbeit
 3 Rehabilitation
 4 Seniorinnen und Senioren
 5 Pflege
 6 Sozialentschädigung
 7 Finanzielles 
 8 Gleichstellung

8.Gesamtauflage2019;Herausgeber:Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Bericht der Bundesregierung über die Lage der behin-
derten Menschen in Österreich 2016
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020
Strategie der Österreichischen Bundesregierung zur 
Umsetzung der UN-Behindertenrechtskonvention
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder  

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
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Nationaler Aktionsplan Behinderung 2012–2020
Leicht Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

UN-Konvention
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen u. Fakultativprotokoll
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

UN-Konvention
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen u. Fakultativprotokoll 
in leichter Sprache
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

UN-Konvention – Folder + LL-Version
Übereinkommen über die Rechte von Menschen mit 
Behinderungen
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
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Gleichstellung von Menschen mit Behinderung in 
Österreich
Leicht Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

BARRIERE:FREI! 
Handbuch für barrierefreies Wohnen
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Unterwegs zu einer barrierefreien Lebenswelt
Herausgeber: Wirtschaftskammer Österreich und 

Sozialministerium;

als download erhältlich beim Broschürenservice des Sozial-

ministeriums unter  http://www.sozialministerium.at/

broschuerenser vice 

Informationen zum Pflegegeld
Erklärt in leichter Sprache
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
mailto:broschuerenservice%40sozialministerium.at?subject=
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Das Pflegekarenzgeld
Folder
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Unterstützungen für pflegende Angehörige
Folder
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

WHO CARES? YOUNG CARERS!
Folder
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/
Familienhospizteilzeit
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
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Pflegekarenz/Pflegeteilzeit und Familienhospizkarenz/
Familienhospizteilzeit
Leicht-Lesen-Version
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

Erwachsenenschutzrecht
Wissenswertes für Vertretene, Vertreter/innen und 
Interessierte
Herausgeber: Bundesministerium für Verfassung, Reformen; 

Deregulierung und Justiz

Download unter  justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c 

267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_ 

download.pdf 

Behinderte Menschen
Die Broschürenreihe erscheint sechsmal jährlich und kostet 

als Abonnement 50,00 Euro im Jahr.

Herausgeber: Steirische Vereinigung für Menschen mit 

Behinderung, Graz; 

zu bestellen unter  behindertemenschen.at/Abonnement

Unser Baby kommt
Begleitbroschüre zum Mutter-Kind-Pass
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
https://www.justiz.gv.at/web2013/file/2c94848a61c267270161f64d73a8672c.de.0/erwschg_broschuere_download.pdf
https://www.behindertemenschen.at/Abonnement
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice


EIN:BLICK 1 – Kindheit und Jugend92

Der Familien-Kompass
Für das Wichtigste im Leben – unsere Familien! – Stand 
Jänner 2017
Herausgeber: Bundeskanzleramt – Bundesministerium für 

Frauen,FamilieundJugend;

kostenlos erhältlich beim Bestellservice unter  frauen- 

familien-jugend.bka.gv.at/, Tel. unter 0800/24 02 62 oder 

als download unter  https://www.frauen-familien-jugend.

bka.gv.at/dam/jcr:80a027f2-9e64-4c32-9628-2517c395b29f/

Familienkompass%202017.pdf 

Kinderbetreuungsgeld und Familienzeitbonus
Stand: September 2017
Herausgeber: Bundeskanzleramt – Bundesministerium für 

Frauen,FamilieundJugend;

kostenlos erhältlich beim Bestellservice unter  frauen- 

familien-jugend.bka.gv.at/, Tel. unter 0800/24 02 62 oder 

als download unter  frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20

Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%20

1.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.

pdf

Elterntipps – Kinder mit Behinderung
Ratgeber für besondere Familien – Stand: 2016
Herausgeber: Bundeskanzleramt – Bundesminis-

terium für Frauen, Familie und Jugend;kosten-

los erhältlich beim Bestellservice unter  frauen- 

familien-jugend.bka.gv.at/, Tel. unter 0800/24 02 62 oder 

als download unter  frauen-familien-jugend.bka.gv.at/

service/publikationen/familie/ElternTIPPS---KInder-mit- 

Behinderung-.html 

http://frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
http://frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:80a027f2-9e64-4c32-9628-2517c395b29f/Familienkompass%202017.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:80a027f2-9e64-4c32-9628-2517c395b29f/Familienkompass%202017.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:80a027f2-9e64-4c32-9628-2517c395b29f/Familienkompass%202017.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%201.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%201.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%201.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%201.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/dam/jcr:cb54001d-fe89-41e9-a02d-128e7d08542d/KBG%20Brosch%C3%BCre%20f%C3%BCr%20Geburten%20ab%201.3.2017%20(Stand%20September%202017)%20Barrierefrei.pdf
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/service/publikationen/familie/ElternTIPPS---KInder-mit-Behinderung-.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/service/publikationen/familie/ElternTIPPS---KInder-mit-Behinderung-.html
https://www.frauen-familien-jugend.bka.gv.at/service/publikationen/familie/ElternTIPPS---KInder-mit-Behinderung-.html
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Das Steuerbuch 2019
Tipps für Lohnsteuerzahler und Lohnsteuerzahlerinnen.
Herausgeber:BundesministeriumfürFinanzen,

kostenlos erhältlich beim Team Bürgerinnen- und Bürgerser-

vice unter der Telefonnummer 0810/001 228 oder im Inter-

net unter  bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-ST_ 

Steuerbuch2019.pdf?6s1wdh

Rund um Arbeit und Behinderung – Auflage 2018/19
Eine Broschüre für Arbeit suchende Menschen mit 
Lernschwierigkeiten und/oder Behinderung
Herausgeber: AMS Österreich

kostenlos erhältlich beim Downloadcenter des AMS Öster-

reich unter   https://www.ams.at/content/dam/download/

flyer-folder-broschueren/001_arbeitundbehinderung.pdf

Von einander lernen
Ratgeber zur Integration von Schülerinnen und Schülern 
mit sonderpädagogischem Förderbedarf
Herausgeber: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

undForschung;

im Internet als download unter  https://bildung.

bmbwf.gv.at/schulen/service/schulinfo/von_einander_ 

lernen_09_8569.pdf?6acbon 

Step by Step – Integration in der Sekundarstufe I
Herausgeber: Bundesministerium für Bildung, Wissenschaft 

undForschung;

kostenlos erhältlich unter der Telefonnummer 01/531 20-0 

oder im Internet als download unter  cisonline.at/index.

php?id=131

https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-ST_Steuerbuch2019.pdf?6s1wdh
https://www.bmf.gv.at/services/publikationen/BMF-BR-ST_Steuerbuch2019.pdf?6s1wdh
https://www.ams.at/content/dam/download/flyer-folder-broschueren/001_arbeitundbehinderung.pdf
https://www.ams.at/content/dam/download/flyer-folder-broschueren/001_arbeitundbehinderung.pdf
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/service/schulinfo/von_einander_lernen_09_8569.pdf?6acbon
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/service/schulinfo/von_einander_lernen_09_8569.pdf?6acbon
https://bildung.bmbwf.gv.at/schulen/service/schulinfo/von_einander_lernen_09_8569.pdf?6acbon
https://cisonline.at/index.php?id=131
https://cisonline.at/index.php?id=131
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Fliegen ohne Turbulenzen
Praktische und rechtliche Informationen zur Flugreise
Herausgeber: Sozialministerium;

kostenlos erhältlich bei Ihrer Landesstelle des Sozialministeri-

umservice und dem Broschürenservice des Sozialministeriums 

unter  http://www.sozialministerium.at/broschuerenser 

vice, Tel. unter 01/711 00-862525 oder 

per E-Mail: broschuerenservice@sozialministerium.at.

http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
http://www.sozialministerium.at/broschuerenservice
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Das Bundesministerium für Arbeit, Soziales, Gesundheit und Konsumentenschutz  
informiert über wichtige Fragen zum Thema Behinderung.

EIN BLICK

Band 1  Kindheit und Jugend

Band 2  Arbeit

Band 3  Rehabilitation

Band 4  Seniorinnen und Senioren

Band5 Pflege

Band 6  Sozialentschädigung

Band7 Finanzielles

Band 8  Gleichstellung

Einblick
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